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6U131/01___ o L Anlage zum Verkundungsproto-
31 0 211/01 LG KéIn ' koll vom 30.11.2001

verkundet am 30. 11 .2001

- Berghaus — Justlzsekretarm als

Urkundsbeamtin der Geschafts- C
’ stelle

OBERLANDESGERICHT KOLN
BESCHLUSS

In dem Verfahren auf Erlass einer elnstwelllgen Verfugung

d er D.T’ D“T“ MobllNet GmbH vertreten durch ihre Ge -

| Antragsgegnerih und Ber‘ufungsklégeri‘n,f

VerfahrensbevolIvméchtigter: » Rechtsanwaltm KoIn

gegen

die MMMobllfunk GmbH, ertreten durch lhre Geschaftsfuhrer m

e T Y K W PR o

’ 7 ' Antragsfellérin und: BerUfuhgsbekIégte,
: _Verfahrens”bevolIméch’tigter: o - Rééhtsariwalt“*in K6In‘, -
hat der 6. Z|V|Isenat des Oberlandesgerlchts Kéin .

\ vauf die mundhche Verhandlung vom 16.11.2001

- unter Mltwlrkung seiner Mltgheder
| Dr Schwippert, Schitze und von Hellfeld -
b'eschlo‘s/sen:"

Die Kosten des in der Hauptsache uberelnstlmmend fir erledlgt erklarten ) N
4 " Verfahrens auf Erlass einer einstweiligen Verfugung belder Instanzen hat d|e
Antragstellerln zu tragen :
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~Griinde

o Nachdem d|e Partelen das Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Verfugung in der

S 'mundl|chen Verhandlung von 16.11 2001 uberelnstlmmend in der Hauptsache fur er-

~ ledigt erklart haben, hat der Senat Iedlgllch noch gem. § 91 a ZPO Uber die Kosten
zu entscheiden. Die Kosten sind der Antragstellenn aufzuerlegen, we|I ihrem Antrag v
~ auf Zuruckwelsung der Berufung und damlt Bestatlgung der am 23.3.2001 im Be-
schlusswege ergangenen elnstwelllgen Verfugung 310 21 1/01 - bei streitigem-
_ Fortgang des Verfahrens kein Erfolg beschleden wére und es billigem Ermessen im
~ Sinne des § 91 a ZPO entsprlcht die Kosten der voraussmhthch unterlegenen Partei

aufzuerlegen , e o3 feiesh he :

’Def Antrég iv’var von Anfahg des Verfahrens an unbegriindet und hat daher nicht in
~ einem etwaigen swischenzeitlichen Wandel der Verkehrsauffassung seine Erledi-

- gung gefuriden Die éngégfiﬁené Werbung ist nicht irrefl'j'hrén'd und war dies auch im
Zeltpunkt der Antragstellung nicht. Entgegen der Behauptung der Antragstellerin er- -
wartet der Verkehr neben dem monathchen Grundprels nlcht Iedlgllch noch solche

- Kosten d|e ausschhersllch nutzungsabhanglg sind.

| Mit dem\Landgeric"ht und der Antragstel'lerih ist allerdings daVbn ausngehen dass

die Angaben in dem st|I|5|erten Prelsetlkett was auch die Antragsgegnerln nichtin
- Abrede stellt - elnen Bllckfang darstellen Das erglbt SlCh zum einen aus der Uber-

- maﬁlgen GroBe der Zahl 9, 95 und zum anderen aus der farbllchen Hervorhebung '

~ und der —nur dieses ,,Et|kett“ betreffenden - schragverlaufenden Anordnung der An- ”

gabe. Dle Angaben in d|esem Bllckfang miissen dementsprechend zutreffend sein

(val. BGH WR_P 00,1248,1251 f- ,,Computelwerbung“) Das ist indes auch der Fall.

; 'Der Verkehr versteht unter emem ,,Grundpre|s“ das Gegente|I von dem Preis, der

vom Verbrauch abhangig ist. Der Grundprels |st der Prels der aIIeln dafur gezahlt

werden muss, dass der Anschluss uberhaupt benutzungsberelt zur Verfligung steht.

Diese Vorstellung hat sich im Verkehr_lnsbesondere aufgrund des Umstandes ent-

wickelt und gefes‘tigt aass tber Jahfzehnté namlich zu Zeiteri als esin DeutSchIand /

weder Handys noch private Anbleter gab, der damals allelnlge Anbleter Deutsche

. Bundespost eben ZW|schen einem derartigen Grundprels und den verbrauchsabhén-
'glgen elgenthchen Gesprachsgebuhren unterschleden hat. Ausgehend von d|esem

{
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' “':Verkehrsverstandnls waére d|e blickfangméBig hervorgehobene Werbeangabe nur
~dann unzutreffend wenn‘der so verstandene Grundpreis tatséchlich um eben die |
- verfahrensgegensténdIlchen 10,00 DM héoher wére. Das soll nach Auffassung der
' Antragstellerln deswegen so sein, weil der Betrag von 10,00 DM auch dann bezahlt

werden muss, wenn entsprechende Gesprache nicht gefuhrt werden Das allein’

o macht den Kostenanteil von 10. 00 DM aber noch nicht zu einem Bestandteil des

Grundprelses Denn er wird in voIIem Umfange mit anfallenden Gespréchskosten
E _verrechnet Sofern der Verbraucher fur mindestens 10, 00 DM telefonlert splelt der

- Mlndestumsatz wrrtschaftllch kelne RoIIe mehr Es verblelbt dann als lekosten bei

den als Grundprels verlangten 9,95 DM. Der weitere Betrag von 10,00.DM muss ,
zwar — wie der Grundprels von 9,95 DM auch —in jedem Falle gezahlt werden. Er ist
| aber - im Gegensatz zu dem Grundpreis — nicht vom Gespréchsaufkommen unab-
héngig. Vor dlesem Hmtergrund stellt sich der verlangte Mindestumsatz in der Vor- :

- ,stellung des Verkehrs nrcht als Grundpreis dar. Diese sowie die nachfolgenden tat-

o ‘_ séchllchen Feststellungen vermag der Senat aus elgener Sachkunde zu treffen werl

‘seine Mltglleder zu den angesprochenen :Verkehrskrelsen gehoren

Der Verbraucher hatte auch zu Beginn des Verfahrens nicht die Vorstellung, der ver-
langte Grundprels erfasse auch Kosten fur Mindestumséatze. Das gilt unabhdngig von
der Frage, in welchem Umfange eln Mlndestumsatz zu Jener ‘ohnehin erst elnlge |
‘Monate zuruckllegenden Zeit in der Branche verlangt worden |st Denn schon der .

- Begriff ,,Mrndestumsatz“ macht dem durchschnittlich aufmerksamen und versténdlgen ~

: ,Verbraucher deutlich, dass es sich um einen vom Gesprachsaufkommen abhanglgen

Prersterl handelt fur den - anders als bei dem Grundprels auch Gespréche gefuhrt -

“werden kdnnen.

- Das Vorstehende gllt auch angesrchts des Umstandes dass wie es der zweite
Sternchenhlnwels besagt - nlcht samtllche Gesprache auf den Mindestumsatz ange-
rechnet werden. Denn die Antragstellerln hat nicht beanstandet, dass die Anrech-~
nung |rrefuhrend ausgelobt worden sel sondern ausschlleﬁllch dass die Grundprels-
werbung angesichts der geforderten Mlndestumsétze den Verbraucher tausche. Flr
dlesen aIIelnrgen Verfahrensgegenstand ist es aber ohne Bedeutung, ob der Minde-
~ stumsatz durch alle gefuhrten Gespréche erfillt werden kann. Im ubrrgen wird der
‘Mindestumsatz auswerslrch des zweiten Stemchenhlnwelses in weitem Umfang,.
némllch auf Inlandsgesprache ins deutsche Festnetz sowie in alle deutsche Mobll-
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: funknetze und auf dle Abfrage der elgenen Mobllbox und schhel&llch auf Rufumlel- o

4 .tungen angerechnet

‘Ohne Erfolg hat sich die Antragstellerln auf die Senatsentsche|dung vom 26.5. 2000
- JIntemet zum Festprejs“ BU 191/99) berufen. Der dort verfahrensgegenstandllche

Festprels unterscheldet sich von emem Grundprels dadurch dass er samtllche Ko- ’

SRS sten’ erfasst, die im Rahmen der angebotenen Dlenstlelstung uberhaupt anfallen

Der 'G'eg‘enstandswert fiir das -Berufungéverfahren wird wie folgt festgesetzt: ‘

1) bis zum 16.11.2001 auf o o , ' 500.000 DM
S2) -ab der tibereinstimmenden Erledigungs- ' . . o

erklarung im Termin vom 16.11.2001 auf einen . Ve
_ rBetrag, A ' , ~ zwischen 60.001 und 70.000 DM.

- Seit der uberelnstlmmenden Erledlgungserklarung der Parteien blldet d|e Summe der -
" Kosten den Gegenstandswert Dlese macht einen Betrag mnerhalb der vorstehenden_‘ .

| Spanne aus, die eine Gebuhrenstufe darstellt

(Or. Schwippert) ' (Schiitze) ~ (vonHellfeld)
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TXt/ Thl :
LANDGERICHT KOLN
_IM NAMEN DES. V()LKES
URTEIL
Yerkiindet am 26. 'A-pril‘v; 2001
L S als. Urkunasb:::::::k;::a;::chaftéste11e .
©- 310 213/00 - .

’;'In dem Verfahren ‘auf Erlass elner elnstwelllgen Verfugung -

.

E ader MmM bllfunk GmbH vertreten durch 1hre Geschafts— )

' Antragstellerln, ,

—-‘Ver-ffahrenSbevollnléiChtigte die be1 Landgerlchten zugelassenen
o _— : Rechtsanwalte der 8021etat I’“

, g.ege-n

\_dle D}T‘l Dm T_ Mm_ GmbH ‘ vertreten durch -
.1hre Geschaftsfuhrer :

.':Antragsgegrierih., .

_ .Verfahrerisb'eyol1m€;'1'c':"htig't':e ' d1e be1 Landgerlchten zugelassenen o
' PEERE Rechtsanwdlte ‘der Sozietdt: m
L m W
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B hat d1e 31 Zlv11kammer des Landgerlchts Koln

auf d1e mundllche Verhandlung vom 05 04. 2001
_"durch den ‘

" Vorsitzenden Richter am Landgerlcht m

' ~den Richter am- Landgerlcht Dr. W sow1e
d1e Rlchterln am. Landgerlcht “ :

£ u r  Rech t . er 'k’a'»_v.’n'.x__x"t"':f':

{

, ""Dle elnstwelllge Verfugung der Kammer vom 23 03 2001
’[,'— 310 211/01 - w1rd.bestatlgt. o '

' ': D1e Antragsgegnerln tragt d1e welteren Kosten des

B Verf ahrens

' Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar.

PATBESTAND:

D1e Partelen 51nd Telekommunlkatlonsunternehmen, welche MObll—”

o funknetze - dle Antragstellerln unter der Bezelchnung ,,D2“ dle“ .

Antragsgegnerln unter der Bezelchnung LD1Y - betrelben
',-Auf der vom 21 blS zum 28 Marz 2001 stattflndenden Messe ,,Ce o

- \BIT“ in Hannover stellte d1e Antragsgegnerln 1hren neuen Tarlf :

.'I\.

: v,,TellySmart“‘ Vor.’ Be1 dlesem Tarlf muss der Kunde monatllche-.“"-' <

‘lekosten 1n Hohe von 19 95 DM bestehend aus elner Grundgebuhr'.
"uber 9, 95 DM zuzugllch elnem Mlndestgesprachsumsatz Von 10, OO'

DM, -a.ufWen’d‘en.“ Dle daruber hlnausgehenden Verblndungsgebuhren_;'f o
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}ZWlSChen:b 15 DM und 0, 99 DM werdén néch dem_ jewelllgen Gea_
'éprachsaufkommen abgerechnet vf>: '~.“ , ‘;Af,f  ’fQ‘“iV~\
'1ﬁD1esen Tarlf bewafb dle Antragséegnerln 1nre1nef Anzelgé, we1e1 
fche eln‘uberdlmen51onales st111s1ertes welﬁes Prelsetlkett.mlt
;dér  groﬁflachlgen magentafarblgen Ankundlgung ”Monatllcheri'
fGruﬁdprels nur: 9,95 DM*“ aUSW1es .Darunter fand 51ch in deut—
,llch_ kle1nerer~rwelﬁer Schrlft auf Imagentafarbenenl Grund. der

 fH1nwe1s ,*zzgl;-monatl Mlndestumsatz 1D - M**“, an den s1ch"

‘7 ,e1n welterer Sternchentext anschloss Wegen der welteren Eln—

jzelhelten der Werbung erd auf das zu den Akten gerelchte Wer—‘  

 beblatt Bezug genommen. = . .

/

 »'D1e Antragstellerln beanstandet dle Werbung wegen der E1nbez1e—_ «f

-hung eines mlssverstandllchen ”monatllchen Mlndestumsatzes “so—- .

wie der optlschen <Ausgestaltung' alleln. des Grundprelses als“"

k’Bllckfang als Irrefuhrung uber die monatllch anfallenden leko—:

"sten Da dlese nlcht als elnheltllcher Prels ausgew1esen wur—

pdeny*verStpﬁe»dle_Antragsgegnerln, s0 melnt dle Antragstelle4  <'

'~ rin, ﬁbérdies gegen‘die'Preisangabenverordnupg."

‘VSie;hat;am123;O3;2leldie nachstéheﬁd'wiedérgegebené einstwei¥’

‘1ige-VérfﬁgUng érWi£kt§
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 (
 31 0 211/01
BESCHLUSS
'(éinstweiliée Vérfﬁgungf

  In Sachen o : | Ll AN , T
 der Mn-- MomebH ‘ges.  vertreten durch'ihre Ge-

schaftsfuhrer Jeme " T o
‘JVerfahrénsbe&ollmédhtigte§.. ’Reéhts$nwélt§ v'

gegeﬁ 5

‘die D* D_ T_\ Mc" GmbH gés-."__‘_v'ertreteh'

;“durch 1hre Geschaftsfuhrer

ZﬁStelladresséﬁ Messe CEBITL:

' Antragsgegnerin,
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 hat die Anfragstéllerin die Véraﬁésétzungen fﬁr dié naéhstehen—f
de elnstwelllge Verfugung glaubhaft gemacht durch Vorlage elnerf
Werbung der Antragsgegnerln, elner eldesstattllchen Ver81che—'
7rung sowie- welterer Unterlagen o I ‘

Auf Antrag der Antragstellerln w1rd gemaﬁ §§ 1 3':24 25 UWG'
| 91 890 936 ff.,»944 ZPO lm Wege der elnstwelllgen Verfugung,'
und zwar wegen der Drlngllchkelt ohne mundllche Verhandlung und

durch den Vor31tzenden anstelle des Prozeﬁgerlchts,,folgendes_

'»angeordnet

1!,D1e Antragsgegnerln hat es unter Androhung eines vom Gerlcht
 fir jeden Fall der Zuw1derhandlung festzusetzenden Ordnungs—-
'geldes blS zu ,500 OOO OO DM ersatzwelse Ordnungshaft -

'oder der Ordnungshaft blS zu sechs Monaten zZu unterlassen,.

im geschaftllchen Verkehr des Mobllfunks zu Zwecken des

» Wettbewerbs gegenuber Kunden oder’ Interessenten in’ bezug auf: 3“"

. den T- D1- Tarlf ”TelySmart“ nach MaBgabe der nachfolgend ab-
'_gellchteten. Werbung bllckfangmaﬁlg herausgestellt mlt derfﬂ

V.Angabe zu werben.’

*hMbnatlichér-Gruhdpreisxnurt
9,95 DM“. -

Internet-Zeitschrift fliir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

KM 641322103

2291, monatl. Mindestumsatz 10,- DM |

™ 1

Internet-Zeitschrift fliir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

. Lo vz
PRI d P e FR =
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'2.‘Dié Kosteﬁ dés Vetfahtenéfwerdénkder‘Ahtpéésgégﬁérinfaufer—

- 1égt;

| Streitwert: '500.000,00 DM.

" K81ln, den 23.03.2001
Landgericht, 31. Zivilkammer

.'DgraVQrsitzehde ‘

. Ausgefertigt’

” 51s:U;kundsbeam§er

-:depresbhéftSstelle;,-"
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”“Nachdem’:dieﬁiAnpragsgegneriﬁ hiergegen. wWiderspruch \eiﬂgelegtfﬁ

“'hat, .beantragt die"Antfagstellerin‘nunmehr,_”
wie erkannt.
' . Die Antragsgegnerin beantragt,

: d1e e;netwelllge Verfugung' von1’23 03
2001 aufzuheben und den. auf 1hren‘Er— )
’ 'lassegerltheten‘Antrag éuruekzuwelsen? ‘f;
..Sie'ﬁeinti elne Irrefuhrﬁng eufgrund ‘der’ gewehlten Termlnologle“
eel ange31chts der ganglgen - den Verbfeuchern 1nsbesondere ven :
‘eMbbllfunkprov1dern her gelauflgen - Tarlfkonstellatlon aes mo?;
<nat11chem Grundprels und Mlndestumsatz ausgeschlossen Auch dle;
.Gestaltung der Werbung 1asse ange31chts des am Bllckfang teil=-:-
:habenden Sternchen Hlnwelses kelne Mlssverstandnlsse aufkommen
ﬂiDles'gelte um so ﬁehr;,als\es s1ch be1 den Besuchern der CeBITf
'um eln gut informlertes Publlkum handele Adas s1ch furbden heu— 
 ,en Tarlf erst nach welteren Informatlonen entschelden ‘werde. ba
eGrundgebuhr und Mlndestumsatz_nlcht zw1nge£d den.nmnatllehen

‘ Endprels darstellten, sei 1hr dle ausschlleﬁllch gesonderte

:fDarstellung der lekostenbestandtelle nlcht verwehrt._e
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Ty

'Wegen der welteren Elnzelhelten des Sach— und Streltstands w1rd

e

auf die ZWlSC‘hen den Partelen gewechselten Schrlftsatze nebst

- : Anliagen Bez_ug; genOm‘men .
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6U131/01___ o L Anlage zum Verkundungsproto-
31 0 211/01 LG KéIn ' koll vom 30.11.2001

verkundet am 30. 11 .2001

- Berghaus — Justlzsekretarm als

Urkundsbeamtin der Geschafts- C
’ stelle

OBERLANDESGERICHT KOLN
BESCHLUSS

In dem Verfahren auf Erlass einer elnstwelllgen Verfugung

d er D.T’ D“T“ MobllNet GmbH vertreten durch ihre Ge -

| Antragsgegnerih und Ber‘ufungsklégeri‘n,f

VerfahrensbevolIvméchtigter: » Rechtsanwaltm KoIn

gegen

die MMMobllfunk GmbH, ertreten durch lhre Geschaftsfuhrer m

e T Y K W PR o

’ 7 ' Antragsfellérin und: BerUfuhgsbekIégte,
: _Verfahrens”bevolIméch’tigter: o - Rééhtsariwalt“*in K6In‘, -
hat der 6. Z|V|Isenat des Oberlandesgerlchts Kéin .

\ vauf die mundhche Verhandlung vom 16.11.2001

- unter Mltwlrkung seiner Mltgheder
| Dr Schwippert, Schitze und von Hellfeld -
b'eschlo‘s/sen:"

Die Kosten des in der Hauptsache uberelnstlmmend fir erledlgt erklarten ) N
4 " Verfahrens auf Erlass einer einstweiligen Verfugung belder Instanzen hat d|e
Antragstellerln zu tragen :

Internet-Zeitschrift fliir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

,|nterhét-Zeitschrift*‘fu;:Rec'hts‘informétik und ]nformations_re;:ht - http://www.jufpc.dé
~Griinde

o Nachdem d|e Partelen das Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Verfugung in der

S 'mundl|chen Verhandlung von 16.11 2001 uberelnstlmmend in der Hauptsache fur er-

~ ledigt erklart haben, hat der Senat Iedlgllch noch gem. § 91 a ZPO Uber die Kosten
zu entscheiden. Die Kosten sind der Antragstellenn aufzuerlegen, we|I ihrem Antrag v
~ auf Zuruckwelsung der Berufung und damlt Bestatlgung der am 23.3.2001 im Be-
schlusswege ergangenen elnstwelllgen Verfugung 310 21 1/01 - bei streitigem-
_ Fortgang des Verfahrens kein Erfolg beschleden wére und es billigem Ermessen im
~ Sinne des § 91 a ZPO entsprlcht die Kosten der voraussmhthch unterlegenen Partei

aufzuerlegen , e o3 feiesh he :

’Def Antrég iv’var von Anfahg des Verfahrens an unbegriindet und hat daher nicht in
~ einem etwaigen swischenzeitlichen Wandel der Verkehrsauffassung seine Erledi-

- gung gefuriden Die éngégfiﬁené Werbung ist nicht irrefl'j'hrén'd und war dies auch im
Zeltpunkt der Antragstellung nicht. Entgegen der Behauptung der Antragstellerin er- -
wartet der Verkehr neben dem monathchen Grundprels nlcht Iedlgllch noch solche

- Kosten d|e ausschhersllch nutzungsabhanglg sind.

| Mit dem\Landgeric"ht und der Antragstel'lerih ist allerdings daVbn ausngehen dass

die Angaben in dem st|I|5|erten Prelsetlkett was auch die Antragsgegnerln nichtin
- Abrede stellt - elnen Bllckfang darstellen Das erglbt SlCh zum einen aus der Uber-

- maﬁlgen GroBe der Zahl 9, 95 und zum anderen aus der farbllchen Hervorhebung '

~ und der —nur dieses ,,Et|kett“ betreffenden - schragverlaufenden Anordnung der An- ”

gabe. Dle Angaben in d|esem Bllckfang miissen dementsprechend zutreffend sein

(val. BGH WR_P 00,1248,1251 f- ,,Computelwerbung“) Das ist indes auch der Fall.

; 'Der Verkehr versteht unter emem ,,Grundpre|s“ das Gegente|I von dem Preis, der

vom Verbrauch abhangig ist. Der Grundprels |st der Prels der aIIeln dafur gezahlt

werden muss, dass der Anschluss uberhaupt benutzungsberelt zur Verfligung steht.

Diese Vorstellung hat sich im Verkehr_lnsbesondere aufgrund des Umstandes ent-

wickelt und gefes‘tigt aass tber Jahfzehnté namlich zu Zeiteri als esin DeutSchIand /

weder Handys noch private Anbleter gab, der damals allelnlge Anbleter Deutsche

. Bundespost eben ZW|schen einem derartigen Grundprels und den verbrauchsabhén-
'glgen elgenthchen Gesprachsgebuhren unterschleden hat. Ausgehend von d|esem

{
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' “':Verkehrsverstandnls waére d|e blickfangméBig hervorgehobene Werbeangabe nur
~dann unzutreffend wenn‘der so verstandene Grundpreis tatséchlich um eben die |
- verfahrensgegensténdIlchen 10,00 DM héoher wére. Das soll nach Auffassung der
' Antragstellerln deswegen so sein, weil der Betrag von 10,00 DM auch dann bezahlt

werden muss, wenn entsprechende Gesprache nicht gefuhrt werden Das allein’

o macht den Kostenanteil von 10. 00 DM aber noch nicht zu einem Bestandteil des

Grundprelses Denn er wird in voIIem Umfange mit anfallenden Gespréchskosten
E _verrechnet Sofern der Verbraucher fur mindestens 10, 00 DM telefonlert splelt der

- Mlndestumsatz wrrtschaftllch kelne RoIIe mehr Es verblelbt dann als lekosten bei

den als Grundprels verlangten 9,95 DM. Der weitere Betrag von 10,00.DM muss ,
zwar — wie der Grundprels von 9,95 DM auch —in jedem Falle gezahlt werden. Er ist
| aber - im Gegensatz zu dem Grundpreis — nicht vom Gespréchsaufkommen unab-
héngig. Vor dlesem Hmtergrund stellt sich der verlangte Mindestumsatz in der Vor- :

- ,stellung des Verkehrs nrcht als Grundpreis dar. Diese sowie die nachfolgenden tat-

o ‘_ séchllchen Feststellungen vermag der Senat aus elgener Sachkunde zu treffen werl

‘seine Mltglleder zu den angesprochenen :Verkehrskrelsen gehoren

Der Verbraucher hatte auch zu Beginn des Verfahrens nicht die Vorstellung, der ver-
langte Grundprels erfasse auch Kosten fur Mindestumséatze. Das gilt unabhdngig von
der Frage, in welchem Umfange eln Mlndestumsatz zu Jener ‘ohnehin erst elnlge |
‘Monate zuruckllegenden Zeit in der Branche verlangt worden |st Denn schon der .

- Begriff ,,Mrndestumsatz“ macht dem durchschnittlich aufmerksamen und versténdlgen ~

: ,Verbraucher deutlich, dass es sich um einen vom Gesprachsaufkommen abhanglgen

Prersterl handelt fur den - anders als bei dem Grundprels auch Gespréche gefuhrt -

“werden kdnnen.

- Das Vorstehende gllt auch angesrchts des Umstandes dass wie es der zweite
Sternchenhlnwels besagt - nlcht samtllche Gesprache auf den Mindestumsatz ange-
rechnet werden. Denn die Antragstellerln hat nicht beanstandet, dass die Anrech-~
nung |rrefuhrend ausgelobt worden sel sondern ausschlleﬁllch dass die Grundprels-
werbung angesichts der geforderten Mlndestumsétze den Verbraucher tausche. Flr
dlesen aIIelnrgen Verfahrensgegenstand ist es aber ohne Bedeutung, ob der Minde-
~ stumsatz durch alle gefuhrten Gespréche erfillt werden kann. Im ubrrgen wird der
‘Mindestumsatz auswerslrch des zweiten Stemchenhlnwelses in weitem Umfang,.
némllch auf Inlandsgesprache ins deutsche Festnetz sowie in alle deutsche Mobll-
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: funknetze und auf dle Abfrage der elgenen Mobllbox und schhel&llch auf Rufumlel- o

4 .tungen angerechnet

‘Ohne Erfolg hat sich die Antragstellerln auf die Senatsentsche|dung vom 26.5. 2000
- JIntemet zum Festprejs“ BU 191/99) berufen. Der dort verfahrensgegenstandllche

Festprels unterscheldet sich von emem Grundprels dadurch dass er samtllche Ko- ’

SRS sten’ erfasst, die im Rahmen der angebotenen Dlenstlelstung uberhaupt anfallen

Der 'G'eg‘enstandswert fiir das -Berufungéverfahren wird wie folgt festgesetzt: ‘

1) bis zum 16.11.2001 auf o o , ' 500.000 DM
S2) -ab der tibereinstimmenden Erledigungs- ' . . o

erklarung im Termin vom 16.11.2001 auf einen . Ve
_ rBetrag, A ' , ~ zwischen 60.001 und 70.000 DM.

- Seit der uberelnstlmmenden Erledlgungserklarung der Parteien blldet d|e Summe der -
" Kosten den Gegenstandswert Dlese macht einen Betrag mnerhalb der vorstehenden_‘ .

| Spanne aus, die eine Gebuhrenstufe darstellt

(Or. Schwippert) ' (Schiitze) ~ (vonHellfeld)
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TXt/ Thl :
LANDGERICHT KOLN
_IM NAMEN DES. V()LKES
URTEIL
Yerkiindet am 26. 'A-pril‘v; 2001
L S als. Urkunasb:::::::k;::a;::chaftéste11e .
©- 310 213/00 - .

’;'In dem Verfahren ‘auf Erlass elner elnstwelllgen Verfugung -

.

E ader MmM bllfunk GmbH vertreten durch 1hre Geschafts— )

' Antragstellerln, ,

—-‘Ver-ffahrenSbevollnléiChtigte die be1 Landgerlchten zugelassenen
o _— : Rechtsanwalte der 8021etat I’“

, g.ege-n

\_dle D}T‘l Dm T_ Mm_ GmbH ‘ vertreten durch -
.1hre Geschaftsfuhrer :

.':Antragsgegrierih., .

_ .Verfahrerisb'eyol1m€;'1'c':"htig't':e ' d1e be1 Landgerlchten zugelassenen o
' PEERE Rechtsanwdlte ‘der Sozietdt: m
L m W
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B hat d1e 31 Zlv11kammer des Landgerlchts Koln

auf d1e mundllche Verhandlung vom 05 04. 2001
_"durch den ‘

" Vorsitzenden Richter am Landgerlcht m

' ~den Richter am- Landgerlcht Dr. W sow1e
d1e Rlchterln am. Landgerlcht “ :

£ u r  Rech t . er 'k’a'»_v.’n'.x__x"t"':f':

{

, ""Dle elnstwelllge Verfugung der Kammer vom 23 03 2001
’[,'— 310 211/01 - w1rd.bestatlgt. o '

' ': D1e Antragsgegnerln tragt d1e welteren Kosten des

B Verf ahrens

' Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar.

PATBESTAND:

D1e Partelen 51nd Telekommunlkatlonsunternehmen, welche MObll—”

o funknetze - dle Antragstellerln unter der Bezelchnung ,,D2“ dle“ .

Antragsgegnerln unter der Bezelchnung LD1Y - betrelben
',-Auf der vom 21 blS zum 28 Marz 2001 stattflndenden Messe ,,Ce o

- \BIT“ in Hannover stellte d1e Antragsgegnerln 1hren neuen Tarlf :

.'I\.

: v,,TellySmart“‘ Vor.’ Be1 dlesem Tarlf muss der Kunde monatllche-.“"-' <

‘lekosten 1n Hohe von 19 95 DM bestehend aus elner Grundgebuhr'.
"uber 9, 95 DM zuzugllch elnem Mlndestgesprachsumsatz Von 10, OO'

DM, -a.ufWen’d‘en.“ Dle daruber hlnausgehenden Verblndungsgebuhren_;'f o
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}ZWlSChen:b 15 DM und 0, 99 DM werdén néch dem_ jewelllgen Gea_
'éprachsaufkommen abgerechnet vf>: '~.“ , ‘;Af,f  ’fQ‘“iV~\
'1ﬁD1esen Tarlf bewafb dle Antragséegnerln 1nre1nef Anzelgé, we1e1 
fche eln‘uberdlmen51onales st111s1ertes welﬁes Prelsetlkett.mlt
;dér  groﬁflachlgen magentafarblgen Ankundlgung ”Monatllcheri'
fGruﬁdprels nur: 9,95 DM*“ aUSW1es .Darunter fand 51ch in deut—
,llch_ kle1nerer~rwelﬁer Schrlft auf Imagentafarbenenl Grund. der

 fH1nwe1s ,*zzgl;-monatl Mlndestumsatz 1D - M**“, an den s1ch"

‘7 ,e1n welterer Sternchentext anschloss Wegen der welteren Eln—

jzelhelten der Werbung erd auf das zu den Akten gerelchte Wer—‘  

 beblatt Bezug genommen. = . .

/

 »'D1e Antragstellerln beanstandet dle Werbung wegen der E1nbez1e—_ «f

-hung eines mlssverstandllchen ”monatllchen Mlndestumsatzes “so—- .

wie der optlschen <Ausgestaltung' alleln. des Grundprelses als“"

k’Bllckfang als Irrefuhrung uber die monatllch anfallenden leko—:

"sten Da dlese nlcht als elnheltllcher Prels ausgew1esen wur—

pdeny*verStpﬁe»dle_Antragsgegnerln, s0 melnt dle Antragstelle4  <'

'~ rin, ﬁbérdies gegen‘die'Preisangabenverordnupg."

‘VSie;hat;am123;O3;2leldie nachstéheﬁd'wiedérgegebené einstwei¥’

‘1ige-VérfﬁgUng érWi£kt§
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 (
 31 0 211/01
BESCHLUSS
'(éinstweiliée Vérfﬁgungf

  In Sachen o : | Ll AN , T
 der Mn-- MomebH ‘ges.  vertreten durch'ihre Ge-

schaftsfuhrer Jeme " T o
‘JVerfahrénsbe&ollmédhtigte§.. ’Reéhts$nwélt§ v'

gegeﬁ 5

‘die D* D_ T_\ Mc" GmbH gés-."__‘_v'ertreteh'

;“durch 1hre Geschaftsfuhrer

ZﬁStelladresséﬁ Messe CEBITL:

' Antragsgegnerin,
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 hat die Anfragstéllerin die Véraﬁésétzungen fﬁr dié naéhstehen—f
de elnstwelllge Verfugung glaubhaft gemacht durch Vorlage elnerf
Werbung der Antragsgegnerln, elner eldesstattllchen Ver81che—'
7rung sowie- welterer Unterlagen o I ‘

Auf Antrag der Antragstellerln w1rd gemaﬁ §§ 1 3':24 25 UWG'
| 91 890 936 ff.,»944 ZPO lm Wege der elnstwelllgen Verfugung,'
und zwar wegen der Drlngllchkelt ohne mundllche Verhandlung und

durch den Vor31tzenden anstelle des Prozeﬁgerlchts,,folgendes_

'»angeordnet

1!,D1e Antragsgegnerln hat es unter Androhung eines vom Gerlcht
 fir jeden Fall der Zuw1derhandlung festzusetzenden Ordnungs—-
'geldes blS zu ,500 OOO OO DM ersatzwelse Ordnungshaft -

'oder der Ordnungshaft blS zu sechs Monaten zZu unterlassen,.

im geschaftllchen Verkehr des Mobllfunks zu Zwecken des

» Wettbewerbs gegenuber Kunden oder’ Interessenten in’ bezug auf: 3“"

. den T- D1- Tarlf ”TelySmart“ nach MaBgabe der nachfolgend ab-
'_gellchteten. Werbung bllckfangmaﬁlg herausgestellt mlt derfﬂ

V.Angabe zu werben.’

*hMbnatlichér-Gruhdpreisxnurt
9,95 DM“. -
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2291, monatl. Mindestumsatz 10,- DM |

™ 1

Internet-Zeitschrift fliir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

. Lo vz
PRI d P e FR =

© . Internet-Zeitschrift fur Rechté_informatik und Informationsrecht - .hftp://www.ju_rpc;de
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'2.‘Dié Kosteﬁ dés Vetfahtenéfwerdénkder‘Ahtpéésgégﬁérinfaufer—

- 1égt;

| Streitwert: '500.000,00 DM.

" K81ln, den 23.03.2001
Landgericht, 31. Zivilkammer

.'DgraVQrsitzehde ‘

. Ausgefertigt’

” 51s:U;kundsbeam§er

-:depresbhéftSstelle;,-"
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_~ 31 0 211/01 - ‘ e o C Selte 8-

BN 2

”“Nachdem’:dieﬁiAnpragsgegneriﬁ hiergegen. wWiderspruch \eiﬂgelegtfﬁ

“'hat, .beantragt die"Antfagstellerin‘nunmehr,_”
wie erkannt.
' . Die Antragsgegnerin beantragt,

: d1e e;netwelllge Verfugung' von1’23 03
2001 aufzuheben und den. auf 1hren‘Er— )
’ 'lassegerltheten‘Antrag éuruekzuwelsen? ‘f;
..Sie'ﬁeinti elne Irrefuhrﬁng eufgrund ‘der’ gewehlten Termlnologle“
eel ange31chts der ganglgen - den Verbfeuchern 1nsbesondere ven :
‘eMbbllfunkprov1dern her gelauflgen - Tarlfkonstellatlon aes mo?;
<nat11chem Grundprels und Mlndestumsatz ausgeschlossen Auch dle;
.Gestaltung der Werbung 1asse ange31chts des am Bllckfang teil=-:-
:habenden Sternchen Hlnwelses kelne Mlssverstandnlsse aufkommen
ﬂiDles'gelte um so ﬁehr;,als\es s1ch be1 den Besuchern der CeBITf
'um eln gut informlertes Publlkum handele Adas s1ch furbden heu— 
 ,en Tarlf erst nach welteren Informatlonen entschelden ‘werde. ba
eGrundgebuhr und Mlndestumsatz_nlcht zw1nge£d den.nmnatllehen

‘ Endprels darstellten, sei 1hr dle ausschlleﬁllch gesonderte

:fDarstellung der lekostenbestandtelle nlcht verwehrt._e
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Ty

'Wegen der welteren Elnzelhelten des Sach— und Streltstands w1rd

e

auf die ZWlSC‘hen den Partelen gewechselten Schrlftsatze nebst

- : Anliagen Bez_ug; genOm‘men .

Internet-Zeitschrift fliir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

, Internet-Zeitschrift fur Rechtsinformatik und Informétio {5

6U131/01___ o L Anlage zum Verkundungsproto-
31 0 211/01 LG KéIn ' koll vom 30.11.2001

verkundet am 30. 11 .2001

- Berghaus — Justlzsekretarm als

Urkundsbeamtin der Geschafts- C
’ stelle

OBERLANDESGERICHT KOLN
BESCHLUSS

In dem Verfahren auf Erlass einer elnstwelllgen Verfugung

d er D.T’ D“T“ MobllNet GmbH vertreten durch ihre Ge -

| Antragsgegnerih und Ber‘ufungsklégeri‘n,f

VerfahrensbevolIvméchtigter: » Rechtsanwaltm KoIn

gegen

die MMMobllfunk GmbH, ertreten durch lhre Geschaftsfuhrer m

e T Y K W PR o

’ 7 ' Antragsfellérin und: BerUfuhgsbekIégte,
: _Verfahrens”bevolIméch’tigter: o - Rééhtsariwalt“*in K6In‘, -
hat der 6. Z|V|Isenat des Oberlandesgerlchts Kéin .

\ vauf die mundhche Verhandlung vom 16.11.2001

- unter Mltwlrkung seiner Mltgheder
| Dr Schwippert, Schitze und von Hellfeld -
b'eschlo‘s/sen:"

Die Kosten des in der Hauptsache uberelnstlmmend fir erledlgt erklarten ) N
4 " Verfahrens auf Erlass einer einstweiligen Verfugung belder Instanzen hat d|e
Antragstellerln zu tragen :
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~Griinde

o Nachdem d|e Partelen das Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Verfugung in der

S 'mundl|chen Verhandlung von 16.11 2001 uberelnstlmmend in der Hauptsache fur er-

~ ledigt erklart haben, hat der Senat Iedlgllch noch gem. § 91 a ZPO Uber die Kosten
zu entscheiden. Die Kosten sind der Antragstellenn aufzuerlegen, we|I ihrem Antrag v
~ auf Zuruckwelsung der Berufung und damlt Bestatlgung der am 23.3.2001 im Be-
schlusswege ergangenen elnstwelllgen Verfugung 310 21 1/01 - bei streitigem-
_ Fortgang des Verfahrens kein Erfolg beschleden wére und es billigem Ermessen im
~ Sinne des § 91 a ZPO entsprlcht die Kosten der voraussmhthch unterlegenen Partei

aufzuerlegen , e o3 feiesh he :

’Def Antrég iv’var von Anfahg des Verfahrens an unbegriindet und hat daher nicht in
~ einem etwaigen swischenzeitlichen Wandel der Verkehrsauffassung seine Erledi-

- gung gefuriden Die éngégfiﬁené Werbung ist nicht irrefl'j'hrén'd und war dies auch im
Zeltpunkt der Antragstellung nicht. Entgegen der Behauptung der Antragstellerin er- -
wartet der Verkehr neben dem monathchen Grundprels nlcht Iedlgllch noch solche

- Kosten d|e ausschhersllch nutzungsabhanglg sind.

| Mit dem\Landgeric"ht und der Antragstel'lerih ist allerdings daVbn ausngehen dass

die Angaben in dem st|I|5|erten Prelsetlkett was auch die Antragsgegnerln nichtin
- Abrede stellt - elnen Bllckfang darstellen Das erglbt SlCh zum einen aus der Uber-

- maﬁlgen GroBe der Zahl 9, 95 und zum anderen aus der farbllchen Hervorhebung '

~ und der —nur dieses ,,Et|kett“ betreffenden - schragverlaufenden Anordnung der An- ”

gabe. Dle Angaben in d|esem Bllckfang miissen dementsprechend zutreffend sein

(val. BGH WR_P 00,1248,1251 f- ,,Computelwerbung“) Das ist indes auch der Fall.

; 'Der Verkehr versteht unter emem ,,Grundpre|s“ das Gegente|I von dem Preis, der

vom Verbrauch abhangig ist. Der Grundprels |st der Prels der aIIeln dafur gezahlt

werden muss, dass der Anschluss uberhaupt benutzungsberelt zur Verfligung steht.

Diese Vorstellung hat sich im Verkehr_lnsbesondere aufgrund des Umstandes ent-

wickelt und gefes‘tigt aass tber Jahfzehnté namlich zu Zeiteri als esin DeutSchIand /

weder Handys noch private Anbleter gab, der damals allelnlge Anbleter Deutsche

. Bundespost eben ZW|schen einem derartigen Grundprels und den verbrauchsabhén-
'glgen elgenthchen Gesprachsgebuhren unterschleden hat. Ausgehend von d|esem

{
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' “':Verkehrsverstandnls waére d|e blickfangméBig hervorgehobene Werbeangabe nur
~dann unzutreffend wenn‘der so verstandene Grundpreis tatséchlich um eben die |
- verfahrensgegensténdIlchen 10,00 DM héoher wére. Das soll nach Auffassung der
' Antragstellerln deswegen so sein, weil der Betrag von 10,00 DM auch dann bezahlt

werden muss, wenn entsprechende Gesprache nicht gefuhrt werden Das allein’

o macht den Kostenanteil von 10. 00 DM aber noch nicht zu einem Bestandteil des

Grundprelses Denn er wird in voIIem Umfange mit anfallenden Gespréchskosten
E _verrechnet Sofern der Verbraucher fur mindestens 10, 00 DM telefonlert splelt der

- Mlndestumsatz wrrtschaftllch kelne RoIIe mehr Es verblelbt dann als lekosten bei

den als Grundprels verlangten 9,95 DM. Der weitere Betrag von 10,00.DM muss ,
zwar — wie der Grundprels von 9,95 DM auch —in jedem Falle gezahlt werden. Er ist
| aber - im Gegensatz zu dem Grundpreis — nicht vom Gespréchsaufkommen unab-
héngig. Vor dlesem Hmtergrund stellt sich der verlangte Mindestumsatz in der Vor- :

- ,stellung des Verkehrs nrcht als Grundpreis dar. Diese sowie die nachfolgenden tat-

o ‘_ séchllchen Feststellungen vermag der Senat aus elgener Sachkunde zu treffen werl

‘seine Mltglleder zu den angesprochenen :Verkehrskrelsen gehoren

Der Verbraucher hatte auch zu Beginn des Verfahrens nicht die Vorstellung, der ver-
langte Grundprels erfasse auch Kosten fur Mindestumséatze. Das gilt unabhdngig von
der Frage, in welchem Umfange eln Mlndestumsatz zu Jener ‘ohnehin erst elnlge |
‘Monate zuruckllegenden Zeit in der Branche verlangt worden |st Denn schon der .

- Begriff ,,Mrndestumsatz“ macht dem durchschnittlich aufmerksamen und versténdlgen ~

: ,Verbraucher deutlich, dass es sich um einen vom Gesprachsaufkommen abhanglgen

Prersterl handelt fur den - anders als bei dem Grundprels auch Gespréche gefuhrt -

“werden kdnnen.

- Das Vorstehende gllt auch angesrchts des Umstandes dass wie es der zweite
Sternchenhlnwels besagt - nlcht samtllche Gesprache auf den Mindestumsatz ange-
rechnet werden. Denn die Antragstellerln hat nicht beanstandet, dass die Anrech-~
nung |rrefuhrend ausgelobt worden sel sondern ausschlleﬁllch dass die Grundprels-
werbung angesichts der geforderten Mlndestumsétze den Verbraucher tausche. Flr
dlesen aIIelnrgen Verfahrensgegenstand ist es aber ohne Bedeutung, ob der Minde-
~ stumsatz durch alle gefuhrten Gespréche erfillt werden kann. Im ubrrgen wird der
‘Mindestumsatz auswerslrch des zweiten Stemchenhlnwelses in weitem Umfang,.
némllch auf Inlandsgesprache ins deutsche Festnetz sowie in alle deutsche Mobll-
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: funknetze und auf dle Abfrage der elgenen Mobllbox und schhel&llch auf Rufumlel- o

4 .tungen angerechnet

‘Ohne Erfolg hat sich die Antragstellerln auf die Senatsentsche|dung vom 26.5. 2000
- JIntemet zum Festprejs“ BU 191/99) berufen. Der dort verfahrensgegenstandllche

Festprels unterscheldet sich von emem Grundprels dadurch dass er samtllche Ko- ’

SRS sten’ erfasst, die im Rahmen der angebotenen Dlenstlelstung uberhaupt anfallen

Der 'G'eg‘enstandswert fiir das -Berufungéverfahren wird wie folgt festgesetzt: ‘

1) bis zum 16.11.2001 auf o o , ' 500.000 DM
S2) -ab der tibereinstimmenden Erledigungs- ' . . o

erklarung im Termin vom 16.11.2001 auf einen . Ve
_ rBetrag, A ' , ~ zwischen 60.001 und 70.000 DM.

- Seit der uberelnstlmmenden Erledlgungserklarung der Parteien blldet d|e Summe der -
" Kosten den Gegenstandswert Dlese macht einen Betrag mnerhalb der vorstehenden_‘ .

| Spanne aus, die eine Gebuhrenstufe darstellt

(Or. Schwippert) ' (Schiitze) ~ (vonHellfeld)
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TXt/ Thl :
LANDGERICHT KOLN
_IM NAMEN DES. V()LKES
URTEIL
Yerkiindet am 26. 'A-pril‘v; 2001
L S als. Urkunasb:::::::k;::a;::chaftéste11e .
©- 310 213/00 - .

’;'In dem Verfahren ‘auf Erlass elner elnstwelllgen Verfugung -

.

E ader MmM bllfunk GmbH vertreten durch 1hre Geschafts— )

' Antragstellerln, ,

—-‘Ver-ffahrenSbevollnléiChtigte die be1 Landgerlchten zugelassenen
o _— : Rechtsanwalte der 8021etat I’“

, g.ege-n

\_dle D}T‘l Dm T_ Mm_ GmbH ‘ vertreten durch -
.1hre Geschaftsfuhrer :

.':Antragsgegrierih., .

_ .Verfahrerisb'eyol1m€;'1'c':"htig't':e ' d1e be1 Landgerlchten zugelassenen o
' PEERE Rechtsanwdlte ‘der Sozietdt: m
L m W
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B hat d1e 31 Zlv11kammer des Landgerlchts Koln

auf d1e mundllche Verhandlung vom 05 04. 2001
_"durch den ‘

" Vorsitzenden Richter am Landgerlcht m

' ~den Richter am- Landgerlcht Dr. W sow1e
d1e Rlchterln am. Landgerlcht “ :

£ u r  Rech t . er 'k’a'»_v.’n'.x__x"t"':f':

{

, ""Dle elnstwelllge Verfugung der Kammer vom 23 03 2001
’[,'— 310 211/01 - w1rd.bestatlgt. o '

' ': D1e Antragsgegnerln tragt d1e welteren Kosten des

B Verf ahrens

' Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar.

PATBESTAND:

D1e Partelen 51nd Telekommunlkatlonsunternehmen, welche MObll—”

o funknetze - dle Antragstellerln unter der Bezelchnung ,,D2“ dle“ .

Antragsgegnerln unter der Bezelchnung LD1Y - betrelben
',-Auf der vom 21 blS zum 28 Marz 2001 stattflndenden Messe ,,Ce o

- \BIT“ in Hannover stellte d1e Antragsgegnerln 1hren neuen Tarlf :

.'I\.

: v,,TellySmart“‘ Vor.’ Be1 dlesem Tarlf muss der Kunde monatllche-.“"-' <

‘lekosten 1n Hohe von 19 95 DM bestehend aus elner Grundgebuhr'.
"uber 9, 95 DM zuzugllch elnem Mlndestgesprachsumsatz Von 10, OO'

DM, -a.ufWen’d‘en.“ Dle daruber hlnausgehenden Verblndungsgebuhren_;'f o
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}ZWlSChen:b 15 DM und 0, 99 DM werdén néch dem_ jewelllgen Gea_
'éprachsaufkommen abgerechnet vf>: '~.“ , ‘;Af,f  ’fQ‘“iV~\
'1ﬁD1esen Tarlf bewafb dle Antragséegnerln 1nre1nef Anzelgé, we1e1 
fche eln‘uberdlmen51onales st111s1ertes welﬁes Prelsetlkett.mlt
;dér  groﬁflachlgen magentafarblgen Ankundlgung ”Monatllcheri'
fGruﬁdprels nur: 9,95 DM*“ aUSW1es .Darunter fand 51ch in deut—
,llch_ kle1nerer~rwelﬁer Schrlft auf Imagentafarbenenl Grund. der

 fH1nwe1s ,*zzgl;-monatl Mlndestumsatz 1D - M**“, an den s1ch"

‘7 ,e1n welterer Sternchentext anschloss Wegen der welteren Eln—

jzelhelten der Werbung erd auf das zu den Akten gerelchte Wer—‘  

 beblatt Bezug genommen. = . .

/

 »'D1e Antragstellerln beanstandet dle Werbung wegen der E1nbez1e—_ «f

-hung eines mlssverstandllchen ”monatllchen Mlndestumsatzes “so—- .

wie der optlschen <Ausgestaltung' alleln. des Grundprelses als“"

k’Bllckfang als Irrefuhrung uber die monatllch anfallenden leko—:

"sten Da dlese nlcht als elnheltllcher Prels ausgew1esen wur—

pdeny*verStpﬁe»dle_Antragsgegnerln, s0 melnt dle Antragstelle4  <'

'~ rin, ﬁbérdies gegen‘die'Preisangabenverordnupg."

‘VSie;hat;am123;O3;2leldie nachstéheﬁd'wiedérgegebené einstwei¥’

‘1ige-VérfﬁgUng érWi£kt§
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 31 0 211/01
BESCHLUSS
'(éinstweiliée Vérfﬁgungf

  In Sachen o : | Ll AN , T
 der Mn-- MomebH ‘ges.  vertreten durch'ihre Ge-

schaftsfuhrer Jeme " T o
‘JVerfahrénsbe&ollmédhtigte§.. ’Reéhts$nwélt§ v'

gegeﬁ 5

‘die D* D_ T_\ Mc" GmbH gés-."__‘_v'ertreteh'

;“durch 1hre Geschaftsfuhrer

ZﬁStelladresséﬁ Messe CEBITL:

' Antragsgegnerin,
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 hat die Anfragstéllerin die Véraﬁésétzungen fﬁr dié naéhstehen—f
de elnstwelllge Verfugung glaubhaft gemacht durch Vorlage elnerf
Werbung der Antragsgegnerln, elner eldesstattllchen Ver81che—'
7rung sowie- welterer Unterlagen o I ‘

Auf Antrag der Antragstellerln w1rd gemaﬁ §§ 1 3':24 25 UWG'
| 91 890 936 ff.,»944 ZPO lm Wege der elnstwelllgen Verfugung,'
und zwar wegen der Drlngllchkelt ohne mundllche Verhandlung und

durch den Vor31tzenden anstelle des Prozeﬁgerlchts,,folgendes_

'»angeordnet

1!,D1e Antragsgegnerln hat es unter Androhung eines vom Gerlcht
 fir jeden Fall der Zuw1derhandlung festzusetzenden Ordnungs—-
'geldes blS zu ,500 OOO OO DM ersatzwelse Ordnungshaft -

'oder der Ordnungshaft blS zu sechs Monaten zZu unterlassen,.

im geschaftllchen Verkehr des Mobllfunks zu Zwecken des

» Wettbewerbs gegenuber Kunden oder’ Interessenten in’ bezug auf: 3“"

. den T- D1- Tarlf ”TelySmart“ nach MaBgabe der nachfolgend ab-
'_gellchteten. Werbung bllckfangmaﬁlg herausgestellt mlt derfﬂ

V.Angabe zu werben.’

*hMbnatlichér-Gruhdpreisxnurt
9,95 DM“. -
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2291, monatl. Mindestumsatz 10,- DM |

™ 1
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'2.‘Dié Kosteﬁ dés Vetfahtenéfwerdénkder‘Ahtpéésgégﬁérinfaufer—

- 1égt;

| Streitwert: '500.000,00 DM.

" K81ln, den 23.03.2001
Landgericht, 31. Zivilkammer

.'DgraVQrsitzehde ‘

. Ausgefertigt’

” 51s:U;kundsbeam§er

-:depresbhéftSstelle;,-"
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BN 2

”“Nachdem’:dieﬁiAnpragsgegneriﬁ hiergegen. wWiderspruch \eiﬂgelegtfﬁ

“'hat, .beantragt die"Antfagstellerin‘nunmehr,_”
wie erkannt.
' . Die Antragsgegnerin beantragt,

: d1e e;netwelllge Verfugung' von1’23 03
2001 aufzuheben und den. auf 1hren‘Er— )
’ 'lassegerltheten‘Antrag éuruekzuwelsen? ‘f;
..Sie'ﬁeinti elne Irrefuhrﬁng eufgrund ‘der’ gewehlten Termlnologle“
eel ange31chts der ganglgen - den Verbfeuchern 1nsbesondere ven :
‘eMbbllfunkprov1dern her gelauflgen - Tarlfkonstellatlon aes mo?;
<nat11chem Grundprels und Mlndestumsatz ausgeschlossen Auch dle;
.Gestaltung der Werbung 1asse ange31chts des am Bllckfang teil=-:-
:habenden Sternchen Hlnwelses kelne Mlssverstandnlsse aufkommen
ﬂiDles'gelte um so ﬁehr;,als\es s1ch be1 den Besuchern der CeBITf
'um eln gut informlertes Publlkum handele Adas s1ch furbden heu— 
 ,en Tarlf erst nach welteren Informatlonen entschelden ‘werde. ba
eGrundgebuhr und Mlndestumsatz_nlcht zw1nge£d den.nmnatllehen

‘ Endprels darstellten, sei 1hr dle ausschlleﬁllch gesonderte

:fDarstellung der lekostenbestandtelle nlcht verwehrt._e
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Ty

'Wegen der welteren Elnzelhelten des Sach— und Streltstands w1rd

e

auf die ZWlSC‘hen den Partelen gewechselten Schrlftsatze nebst

- : Anliagen Bez_ug; genOm‘men .
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6U131/01___ o L Anlage zum Verkundungsproto-
31 0 211/01 LG KéIn ' koll vom 30.11.2001

verkundet am 30. 11 .2001

- Berghaus — Justlzsekretarm als

Urkundsbeamtin der Geschafts- C
’ stelle

OBERLANDESGERICHT KOLN
BESCHLUSS

In dem Verfahren auf Erlass einer elnstwelllgen Verfugung

d er D.T’ D“T“ MobllNet GmbH vertreten durch ihre Ge -

| Antragsgegnerih und Ber‘ufungsklégeri‘n,f

VerfahrensbevolIvméchtigter: » Rechtsanwaltm KoIn

gegen

die MMMobllfunk GmbH, ertreten durch lhre Geschaftsfuhrer m

e T Y K W PR o

’ 7 ' Antragsfellérin und: BerUfuhgsbekIégte,
: _Verfahrens”bevolIméch’tigter: o - Rééhtsariwalt“*in K6In‘, -
hat der 6. Z|V|Isenat des Oberlandesgerlchts Kéin .

\ vauf die mundhche Verhandlung vom 16.11.2001

- unter Mltwlrkung seiner Mltgheder
| Dr Schwippert, Schitze und von Hellfeld -
b'eschlo‘s/sen:"

Die Kosten des in der Hauptsache uberelnstlmmend fir erledlgt erklarten ) N
4 " Verfahrens auf Erlass einer einstweiligen Verfugung belder Instanzen hat d|e
Antragstellerln zu tragen :
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~Griinde

o Nachdem d|e Partelen das Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Verfugung in der

S 'mundl|chen Verhandlung von 16.11 2001 uberelnstlmmend in der Hauptsache fur er-

~ ledigt erklart haben, hat der Senat Iedlgllch noch gem. § 91 a ZPO Uber die Kosten
zu entscheiden. Die Kosten sind der Antragstellenn aufzuerlegen, we|I ihrem Antrag v
~ auf Zuruckwelsung der Berufung und damlt Bestatlgung der am 23.3.2001 im Be-
schlusswege ergangenen elnstwelllgen Verfugung 310 21 1/01 - bei streitigem-
_ Fortgang des Verfahrens kein Erfolg beschleden wére und es billigem Ermessen im
~ Sinne des § 91 a ZPO entsprlcht die Kosten der voraussmhthch unterlegenen Partei

aufzuerlegen , e o3 feiesh he :

’Def Antrég iv’var von Anfahg des Verfahrens an unbegriindet und hat daher nicht in
~ einem etwaigen swischenzeitlichen Wandel der Verkehrsauffassung seine Erledi-

- gung gefuriden Die éngégfiﬁené Werbung ist nicht irrefl'j'hrén'd und war dies auch im
Zeltpunkt der Antragstellung nicht. Entgegen der Behauptung der Antragstellerin er- -
wartet der Verkehr neben dem monathchen Grundprels nlcht Iedlgllch noch solche

- Kosten d|e ausschhersllch nutzungsabhanglg sind.

| Mit dem\Landgeric"ht und der Antragstel'lerih ist allerdings daVbn ausngehen dass

die Angaben in dem st|I|5|erten Prelsetlkett was auch die Antragsgegnerln nichtin
- Abrede stellt - elnen Bllckfang darstellen Das erglbt SlCh zum einen aus der Uber-

- maﬁlgen GroBe der Zahl 9, 95 und zum anderen aus der farbllchen Hervorhebung '

~ und der —nur dieses ,,Et|kett“ betreffenden - schragverlaufenden Anordnung der An- ”

gabe. Dle Angaben in d|esem Bllckfang miissen dementsprechend zutreffend sein

(val. BGH WR_P 00,1248,1251 f- ,,Computelwerbung“) Das ist indes auch der Fall.

; 'Der Verkehr versteht unter emem ,,Grundpre|s“ das Gegente|I von dem Preis, der

vom Verbrauch abhangig ist. Der Grundprels |st der Prels der aIIeln dafur gezahlt

werden muss, dass der Anschluss uberhaupt benutzungsberelt zur Verfligung steht.

Diese Vorstellung hat sich im Verkehr_lnsbesondere aufgrund des Umstandes ent-

wickelt und gefes‘tigt aass tber Jahfzehnté namlich zu Zeiteri als esin DeutSchIand /

weder Handys noch private Anbleter gab, der damals allelnlge Anbleter Deutsche

. Bundespost eben ZW|schen einem derartigen Grundprels und den verbrauchsabhén-
'glgen elgenthchen Gesprachsgebuhren unterschleden hat. Ausgehend von d|esem

{
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' “':Verkehrsverstandnls waére d|e blickfangméBig hervorgehobene Werbeangabe nur
~dann unzutreffend wenn‘der so verstandene Grundpreis tatséchlich um eben die |
- verfahrensgegensténdIlchen 10,00 DM héoher wére. Das soll nach Auffassung der
' Antragstellerln deswegen so sein, weil der Betrag von 10,00 DM auch dann bezahlt

werden muss, wenn entsprechende Gesprache nicht gefuhrt werden Das allein’

o macht den Kostenanteil von 10. 00 DM aber noch nicht zu einem Bestandteil des

Grundprelses Denn er wird in voIIem Umfange mit anfallenden Gespréchskosten
E _verrechnet Sofern der Verbraucher fur mindestens 10, 00 DM telefonlert splelt der

- Mlndestumsatz wrrtschaftllch kelne RoIIe mehr Es verblelbt dann als lekosten bei

den als Grundprels verlangten 9,95 DM. Der weitere Betrag von 10,00.DM muss ,
zwar — wie der Grundprels von 9,95 DM auch —in jedem Falle gezahlt werden. Er ist
| aber - im Gegensatz zu dem Grundpreis — nicht vom Gespréchsaufkommen unab-
héngig. Vor dlesem Hmtergrund stellt sich der verlangte Mindestumsatz in der Vor- :

- ,stellung des Verkehrs nrcht als Grundpreis dar. Diese sowie die nachfolgenden tat-

o ‘_ séchllchen Feststellungen vermag der Senat aus elgener Sachkunde zu treffen werl

‘seine Mltglleder zu den angesprochenen :Verkehrskrelsen gehoren

Der Verbraucher hatte auch zu Beginn des Verfahrens nicht die Vorstellung, der ver-
langte Grundprels erfasse auch Kosten fur Mindestumséatze. Das gilt unabhdngig von
der Frage, in welchem Umfange eln Mlndestumsatz zu Jener ‘ohnehin erst elnlge |
‘Monate zuruckllegenden Zeit in der Branche verlangt worden |st Denn schon der .

- Begriff ,,Mrndestumsatz“ macht dem durchschnittlich aufmerksamen und versténdlgen ~

: ,Verbraucher deutlich, dass es sich um einen vom Gesprachsaufkommen abhanglgen

Prersterl handelt fur den - anders als bei dem Grundprels auch Gespréche gefuhrt -

“werden kdnnen.

- Das Vorstehende gllt auch angesrchts des Umstandes dass wie es der zweite
Sternchenhlnwels besagt - nlcht samtllche Gesprache auf den Mindestumsatz ange-
rechnet werden. Denn die Antragstellerln hat nicht beanstandet, dass die Anrech-~
nung |rrefuhrend ausgelobt worden sel sondern ausschlleﬁllch dass die Grundprels-
werbung angesichts der geforderten Mlndestumsétze den Verbraucher tausche. Flr
dlesen aIIelnrgen Verfahrensgegenstand ist es aber ohne Bedeutung, ob der Minde-
~ stumsatz durch alle gefuhrten Gespréche erfillt werden kann. Im ubrrgen wird der
‘Mindestumsatz auswerslrch des zweiten Stemchenhlnwelses in weitem Umfang,.
némllch auf Inlandsgesprache ins deutsche Festnetz sowie in alle deutsche Mobll-
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: funknetze und auf dle Abfrage der elgenen Mobllbox und schhel&llch auf Rufumlel- o

4 .tungen angerechnet

‘Ohne Erfolg hat sich die Antragstellerln auf die Senatsentsche|dung vom 26.5. 2000
- JIntemet zum Festprejs“ BU 191/99) berufen. Der dort verfahrensgegenstandllche

Festprels unterscheldet sich von emem Grundprels dadurch dass er samtllche Ko- ’

SRS sten’ erfasst, die im Rahmen der angebotenen Dlenstlelstung uberhaupt anfallen

Der 'G'eg‘enstandswert fiir das -Berufungéverfahren wird wie folgt festgesetzt: ‘

1) bis zum 16.11.2001 auf o o , ' 500.000 DM
S2) -ab der tibereinstimmenden Erledigungs- ' . . o

erklarung im Termin vom 16.11.2001 auf einen . Ve
_ rBetrag, A ' , ~ zwischen 60.001 und 70.000 DM.

- Seit der uberelnstlmmenden Erledlgungserklarung der Parteien blldet d|e Summe der -
" Kosten den Gegenstandswert Dlese macht einen Betrag mnerhalb der vorstehenden_‘ .

| Spanne aus, die eine Gebuhrenstufe darstellt

(Or. Schwippert) ' (Schiitze) ~ (vonHellfeld)
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TXt/ Thl :
LANDGERICHT KOLN
_IM NAMEN DES. V()LKES
URTEIL
Yerkiindet am 26. 'A-pril‘v; 2001
L S als. Urkunasb:::::::k;::a;::chaftéste11e .
©- 310 213/00 - .

’;'In dem Verfahren ‘auf Erlass elner elnstwelllgen Verfugung -

.

E ader MmM bllfunk GmbH vertreten durch 1hre Geschafts— )

' Antragstellerln, ,

—-‘Ver-ffahrenSbevollnléiChtigte die be1 Landgerlchten zugelassenen
o _— : Rechtsanwalte der 8021etat I’“

, g.ege-n

\_dle D}T‘l Dm T_ Mm_ GmbH ‘ vertreten durch -
.1hre Geschaftsfuhrer :

.':Antragsgegrierih., .

_ .Verfahrerisb'eyol1m€;'1'c':"htig't':e ' d1e be1 Landgerlchten zugelassenen o
' PEERE Rechtsanwdlte ‘der Sozietdt: m
L m W
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B hat d1e 31 Zlv11kammer des Landgerlchts Koln

auf d1e mundllche Verhandlung vom 05 04. 2001
_"durch den ‘

" Vorsitzenden Richter am Landgerlcht m

' ~den Richter am- Landgerlcht Dr. W sow1e
d1e Rlchterln am. Landgerlcht “ :

£ u r  Rech t . er 'k’a'»_v.’n'.x__x"t"':f':

{

, ""Dle elnstwelllge Verfugung der Kammer vom 23 03 2001
’[,'— 310 211/01 - w1rd.bestatlgt. o '

' ': D1e Antragsgegnerln tragt d1e welteren Kosten des

B Verf ahrens

' Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar.

PATBESTAND:

D1e Partelen 51nd Telekommunlkatlonsunternehmen, welche MObll—”

o funknetze - dle Antragstellerln unter der Bezelchnung ,,D2“ dle“ .

Antragsgegnerln unter der Bezelchnung LD1Y - betrelben
',-Auf der vom 21 blS zum 28 Marz 2001 stattflndenden Messe ,,Ce o

- \BIT“ in Hannover stellte d1e Antragsgegnerln 1hren neuen Tarlf :

.'I\.

: v,,TellySmart“‘ Vor.’ Be1 dlesem Tarlf muss der Kunde monatllche-.“"-' <

‘lekosten 1n Hohe von 19 95 DM bestehend aus elner Grundgebuhr'.
"uber 9, 95 DM zuzugllch elnem Mlndestgesprachsumsatz Von 10, OO'

DM, -a.ufWen’d‘en.“ Dle daruber hlnausgehenden Verblndungsgebuhren_;'f o
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}ZWlSChen:b 15 DM und 0, 99 DM werdén néch dem_ jewelllgen Gea_
'éprachsaufkommen abgerechnet vf>: '~.“ , ‘;Af,f  ’fQ‘“iV~\
'1ﬁD1esen Tarlf bewafb dle Antragséegnerln 1nre1nef Anzelgé, we1e1 
fche eln‘uberdlmen51onales st111s1ertes welﬁes Prelsetlkett.mlt
;dér  groﬁflachlgen magentafarblgen Ankundlgung ”Monatllcheri'
fGruﬁdprels nur: 9,95 DM*“ aUSW1es .Darunter fand 51ch in deut—
,llch_ kle1nerer~rwelﬁer Schrlft auf Imagentafarbenenl Grund. der

 fH1nwe1s ,*zzgl;-monatl Mlndestumsatz 1D - M**“, an den s1ch"

‘7 ,e1n welterer Sternchentext anschloss Wegen der welteren Eln—

jzelhelten der Werbung erd auf das zu den Akten gerelchte Wer—‘  

 beblatt Bezug genommen. = . .

/

 »'D1e Antragstellerln beanstandet dle Werbung wegen der E1nbez1e—_ «f

-hung eines mlssverstandllchen ”monatllchen Mlndestumsatzes “so—- .

wie der optlschen <Ausgestaltung' alleln. des Grundprelses als“"

k’Bllckfang als Irrefuhrung uber die monatllch anfallenden leko—:

"sten Da dlese nlcht als elnheltllcher Prels ausgew1esen wur—

pdeny*verStpﬁe»dle_Antragsgegnerln, s0 melnt dle Antragstelle4  <'

'~ rin, ﬁbérdies gegen‘die'Preisangabenverordnupg."

‘VSie;hat;am123;O3;2leldie nachstéheﬁd'wiedérgegebené einstwei¥’

‘1ige-VérfﬁgUng érWi£kt§
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 (
 31 0 211/01
BESCHLUSS
'(éinstweiliée Vérfﬁgungf

  In Sachen o : | Ll AN , T
 der Mn-- MomebH ‘ges.  vertreten durch'ihre Ge-

schaftsfuhrer Jeme " T o
‘JVerfahrénsbe&ollmédhtigte§.. ’Reéhts$nwélt§ v'

gegeﬁ 5

‘die D* D_ T_\ Mc" GmbH gés-."__‘_v'ertreteh'

;“durch 1hre Geschaftsfuhrer

ZﬁStelladresséﬁ Messe CEBITL:

' Antragsgegnerin,
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 hat die Anfragstéllerin die Véraﬁésétzungen fﬁr dié naéhstehen—f
de elnstwelllge Verfugung glaubhaft gemacht durch Vorlage elnerf
Werbung der Antragsgegnerln, elner eldesstattllchen Ver81che—'
7rung sowie- welterer Unterlagen o I ‘

Auf Antrag der Antragstellerln w1rd gemaﬁ §§ 1 3':24 25 UWG'
| 91 890 936 ff.,»944 ZPO lm Wege der elnstwelllgen Verfugung,'
und zwar wegen der Drlngllchkelt ohne mundllche Verhandlung und

durch den Vor31tzenden anstelle des Prozeﬁgerlchts,,folgendes_

'»angeordnet

1!,D1e Antragsgegnerln hat es unter Androhung eines vom Gerlcht
 fir jeden Fall der Zuw1derhandlung festzusetzenden Ordnungs—-
'geldes blS zu ,500 OOO OO DM ersatzwelse Ordnungshaft -

'oder der Ordnungshaft blS zu sechs Monaten zZu unterlassen,.

im geschaftllchen Verkehr des Mobllfunks zu Zwecken des

» Wettbewerbs gegenuber Kunden oder’ Interessenten in’ bezug auf: 3“"

. den T- D1- Tarlf ”TelySmart“ nach MaBgabe der nachfolgend ab-
'_gellchteten. Werbung bllckfangmaﬁlg herausgestellt mlt derfﬂ

V.Angabe zu werben.’

*hMbnatlichér-Gruhdpreisxnurt
9,95 DM“. -
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2291, monatl. Mindestumsatz 10,- DM |

™ 1
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'2.‘Dié Kosteﬁ dés Vetfahtenéfwerdénkder‘Ahtpéésgégﬁérinfaufer—

- 1égt;

| Streitwert: '500.000,00 DM.

" K81ln, den 23.03.2001
Landgericht, 31. Zivilkammer

.'DgraVQrsitzehde ‘

. Ausgefertigt’

” 51s:U;kundsbeam§er

-:depresbhéftSstelle;,-"
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”“Nachdem’:dieﬁiAnpragsgegneriﬁ hiergegen. wWiderspruch \eiﬂgelegtfﬁ

“'hat, .beantragt die"Antfagstellerin‘nunmehr,_”
wie erkannt.
' . Die Antragsgegnerin beantragt,

: d1e e;netwelllge Verfugung' von1’23 03
2001 aufzuheben und den. auf 1hren‘Er— )
’ 'lassegerltheten‘Antrag éuruekzuwelsen? ‘f;
..Sie'ﬁeinti elne Irrefuhrﬁng eufgrund ‘der’ gewehlten Termlnologle“
eel ange31chts der ganglgen - den Verbfeuchern 1nsbesondere ven :
‘eMbbllfunkprov1dern her gelauflgen - Tarlfkonstellatlon aes mo?;
<nat11chem Grundprels und Mlndestumsatz ausgeschlossen Auch dle;
.Gestaltung der Werbung 1asse ange31chts des am Bllckfang teil=-:-
:habenden Sternchen Hlnwelses kelne Mlssverstandnlsse aufkommen
ﬂiDles'gelte um so ﬁehr;,als\es s1ch be1 den Besuchern der CeBITf
'um eln gut informlertes Publlkum handele Adas s1ch furbden heu— 
 ,en Tarlf erst nach welteren Informatlonen entschelden ‘werde. ba
eGrundgebuhr und Mlndestumsatz_nlcht zw1nge£d den.nmnatllehen

‘ Endprels darstellten, sei 1hr dle ausschlleﬁllch gesonderte

:fDarstellung der lekostenbestandtelle nlcht verwehrt._e
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Ty

'Wegen der welteren Elnzelhelten des Sach— und Streltstands w1rd

e

auf die ZWlSC‘hen den Partelen gewechselten Schrlftsatze nebst

- : Anliagen Bez_ug; genOm‘men .
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6U131/01___ o L Anlage zum Verkundungsproto-
31 0 211/01 LG KéIn ' koll vom 30.11.2001

verkundet am 30. 11 .2001

- Berghaus — Justlzsekretarm als

Urkundsbeamtin der Geschafts- C
’ stelle

OBERLANDESGERICHT KOLN
BESCHLUSS

In dem Verfahren auf Erlass einer elnstwelllgen Verfugung

d er D.T’ D“T“ MobllNet GmbH vertreten durch ihre Ge -

| Antragsgegnerih und Ber‘ufungsklégeri‘n,f

VerfahrensbevolIvméchtigter: » Rechtsanwaltm KoIn

gegen

die MMMobllfunk GmbH, ertreten durch lhre Geschaftsfuhrer m

e T Y K W PR o

’ 7 ' Antragsfellérin und: BerUfuhgsbekIégte,
: _Verfahrens”bevolIméch’tigter: o - Rééhtsariwalt“*in K6In‘, -
hat der 6. Z|V|Isenat des Oberlandesgerlchts Kéin .

\ vauf die mundhche Verhandlung vom 16.11.2001

- unter Mltwlrkung seiner Mltgheder
| Dr Schwippert, Schitze und von Hellfeld -
b'eschlo‘s/sen:"

Die Kosten des in der Hauptsache uberelnstlmmend fir erledlgt erklarten ) N
4 " Verfahrens auf Erlass einer einstweiligen Verfugung belder Instanzen hat d|e
Antragstellerln zu tragen :
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~Griinde

o Nachdem d|e Partelen das Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Verfugung in der

S 'mundl|chen Verhandlung von 16.11 2001 uberelnstlmmend in der Hauptsache fur er-

~ ledigt erklart haben, hat der Senat Iedlgllch noch gem. § 91 a ZPO Uber die Kosten
zu entscheiden. Die Kosten sind der Antragstellenn aufzuerlegen, we|I ihrem Antrag v
~ auf Zuruckwelsung der Berufung und damlt Bestatlgung der am 23.3.2001 im Be-
schlusswege ergangenen elnstwelllgen Verfugung 310 21 1/01 - bei streitigem-
_ Fortgang des Verfahrens kein Erfolg beschleden wére und es billigem Ermessen im
~ Sinne des § 91 a ZPO entsprlcht die Kosten der voraussmhthch unterlegenen Partei

aufzuerlegen , e o3 feiesh he :

’Def Antrég iv’var von Anfahg des Verfahrens an unbegriindet und hat daher nicht in
~ einem etwaigen swischenzeitlichen Wandel der Verkehrsauffassung seine Erledi-

- gung gefuriden Die éngégfiﬁené Werbung ist nicht irrefl'j'hrén'd und war dies auch im
Zeltpunkt der Antragstellung nicht. Entgegen der Behauptung der Antragstellerin er- -
wartet der Verkehr neben dem monathchen Grundprels nlcht Iedlgllch noch solche

- Kosten d|e ausschhersllch nutzungsabhanglg sind.

| Mit dem\Landgeric"ht und der Antragstel'lerih ist allerdings daVbn ausngehen dass

die Angaben in dem st|I|5|erten Prelsetlkett was auch die Antragsgegnerln nichtin
- Abrede stellt - elnen Bllckfang darstellen Das erglbt SlCh zum einen aus der Uber-

- maﬁlgen GroBe der Zahl 9, 95 und zum anderen aus der farbllchen Hervorhebung '

~ und der —nur dieses ,,Et|kett“ betreffenden - schragverlaufenden Anordnung der An- ”

gabe. Dle Angaben in d|esem Bllckfang miissen dementsprechend zutreffend sein

(val. BGH WR_P 00,1248,1251 f- ,,Computelwerbung“) Das ist indes auch der Fall.

; 'Der Verkehr versteht unter emem ,,Grundpre|s“ das Gegente|I von dem Preis, der

vom Verbrauch abhangig ist. Der Grundprels |st der Prels der aIIeln dafur gezahlt

werden muss, dass der Anschluss uberhaupt benutzungsberelt zur Verfligung steht.

Diese Vorstellung hat sich im Verkehr_lnsbesondere aufgrund des Umstandes ent-

wickelt und gefes‘tigt aass tber Jahfzehnté namlich zu Zeiteri als esin DeutSchIand /

weder Handys noch private Anbleter gab, der damals allelnlge Anbleter Deutsche

. Bundespost eben ZW|schen einem derartigen Grundprels und den verbrauchsabhén-
'glgen elgenthchen Gesprachsgebuhren unterschleden hat. Ausgehend von d|esem

{
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' “':Verkehrsverstandnls waére d|e blickfangméBig hervorgehobene Werbeangabe nur
~dann unzutreffend wenn‘der so verstandene Grundpreis tatséchlich um eben die |
- verfahrensgegensténdIlchen 10,00 DM héoher wére. Das soll nach Auffassung der
' Antragstellerln deswegen so sein, weil der Betrag von 10,00 DM auch dann bezahlt

werden muss, wenn entsprechende Gesprache nicht gefuhrt werden Das allein’

o macht den Kostenanteil von 10. 00 DM aber noch nicht zu einem Bestandteil des

Grundprelses Denn er wird in voIIem Umfange mit anfallenden Gespréchskosten
E _verrechnet Sofern der Verbraucher fur mindestens 10, 00 DM telefonlert splelt der

- Mlndestumsatz wrrtschaftllch kelne RoIIe mehr Es verblelbt dann als lekosten bei

den als Grundprels verlangten 9,95 DM. Der weitere Betrag von 10,00.DM muss ,
zwar — wie der Grundprels von 9,95 DM auch —in jedem Falle gezahlt werden. Er ist
| aber - im Gegensatz zu dem Grundpreis — nicht vom Gespréchsaufkommen unab-
héngig. Vor dlesem Hmtergrund stellt sich der verlangte Mindestumsatz in der Vor- :

- ,stellung des Verkehrs nrcht als Grundpreis dar. Diese sowie die nachfolgenden tat-

o ‘_ séchllchen Feststellungen vermag der Senat aus elgener Sachkunde zu treffen werl

‘seine Mltglleder zu den angesprochenen :Verkehrskrelsen gehoren

Der Verbraucher hatte auch zu Beginn des Verfahrens nicht die Vorstellung, der ver-
langte Grundprels erfasse auch Kosten fur Mindestumséatze. Das gilt unabhdngig von
der Frage, in welchem Umfange eln Mlndestumsatz zu Jener ‘ohnehin erst elnlge |
‘Monate zuruckllegenden Zeit in der Branche verlangt worden |st Denn schon der .

- Begriff ,,Mrndestumsatz“ macht dem durchschnittlich aufmerksamen und versténdlgen ~

: ,Verbraucher deutlich, dass es sich um einen vom Gesprachsaufkommen abhanglgen

Prersterl handelt fur den - anders als bei dem Grundprels auch Gespréche gefuhrt -

“werden kdnnen.

- Das Vorstehende gllt auch angesrchts des Umstandes dass wie es der zweite
Sternchenhlnwels besagt - nlcht samtllche Gesprache auf den Mindestumsatz ange-
rechnet werden. Denn die Antragstellerln hat nicht beanstandet, dass die Anrech-~
nung |rrefuhrend ausgelobt worden sel sondern ausschlleﬁllch dass die Grundprels-
werbung angesichts der geforderten Mlndestumsétze den Verbraucher tausche. Flr
dlesen aIIelnrgen Verfahrensgegenstand ist es aber ohne Bedeutung, ob der Minde-
~ stumsatz durch alle gefuhrten Gespréche erfillt werden kann. Im ubrrgen wird der
‘Mindestumsatz auswerslrch des zweiten Stemchenhlnwelses in weitem Umfang,.
némllch auf Inlandsgesprache ins deutsche Festnetz sowie in alle deutsche Mobll-

Internet-Zeitschrift fliir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-ZeitSchrift fur Rechtsinformatik und Infofraétidns’recht - http://www. jurpc.de

: funknetze und auf dle Abfrage der elgenen Mobllbox und schhel&llch auf Rufumlel- o

4 .tungen angerechnet

‘Ohne Erfolg hat sich die Antragstellerln auf die Senatsentsche|dung vom 26.5. 2000
- JIntemet zum Festprejs“ BU 191/99) berufen. Der dort verfahrensgegenstandllche

Festprels unterscheldet sich von emem Grundprels dadurch dass er samtllche Ko- ’

SRS sten’ erfasst, die im Rahmen der angebotenen Dlenstlelstung uberhaupt anfallen

Der 'G'eg‘enstandswert fiir das -Berufungéverfahren wird wie folgt festgesetzt: ‘

1) bis zum 16.11.2001 auf o o , ' 500.000 DM
S2) -ab der tibereinstimmenden Erledigungs- ' . . o

erklarung im Termin vom 16.11.2001 auf einen . Ve
_ rBetrag, A ' , ~ zwischen 60.001 und 70.000 DM.

- Seit der uberelnstlmmenden Erledlgungserklarung der Parteien blldet d|e Summe der -
" Kosten den Gegenstandswert Dlese macht einen Betrag mnerhalb der vorstehenden_‘ .

| Spanne aus, die eine Gebuhrenstufe darstellt

(Or. Schwippert) ' (Schiitze) ~ (vonHellfeld)
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TXt/ Thl :
LANDGERICHT KOLN
_IM NAMEN DES. V()LKES
URTEIL
Yerkiindet am 26. 'A-pril‘v; 2001
L S als. Urkunasb:::::::k;::a;::chaftéste11e .
©- 310 213/00 - .

’;'In dem Verfahren ‘auf Erlass elner elnstwelllgen Verfugung -

.

E ader MmM bllfunk GmbH vertreten durch 1hre Geschafts— )

' Antragstellerln, ,

—-‘Ver-ffahrenSbevollnléiChtigte die be1 Landgerlchten zugelassenen
o _— : Rechtsanwalte der 8021etat I’“

, g.ege-n

\_dle D}T‘l Dm T_ Mm_ GmbH ‘ vertreten durch -
.1hre Geschaftsfuhrer :

.':Antragsgegrierih., .

_ .Verfahrerisb'eyol1m€;'1'c':"htig't':e ' d1e be1 Landgerlchten zugelassenen o
' PEERE Rechtsanwdlte ‘der Sozietdt: m
L m W
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B hat d1e 31 Zlv11kammer des Landgerlchts Koln

auf d1e mundllche Verhandlung vom 05 04. 2001
_"durch den ‘

" Vorsitzenden Richter am Landgerlcht m

' ~den Richter am- Landgerlcht Dr. W sow1e
d1e Rlchterln am. Landgerlcht “ :

£ u r  Rech t . er 'k’a'»_v.’n'.x__x"t"':f':

{

, ""Dle elnstwelllge Verfugung der Kammer vom 23 03 2001
’[,'— 310 211/01 - w1rd.bestatlgt. o '

' ': D1e Antragsgegnerln tragt d1e welteren Kosten des

B Verf ahrens

' Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar.

PATBESTAND:

D1e Partelen 51nd Telekommunlkatlonsunternehmen, welche MObll—”

o funknetze - dle Antragstellerln unter der Bezelchnung ,,D2“ dle“ .

Antragsgegnerln unter der Bezelchnung LD1Y - betrelben
',-Auf der vom 21 blS zum 28 Marz 2001 stattflndenden Messe ,,Ce o

- \BIT“ in Hannover stellte d1e Antragsgegnerln 1hren neuen Tarlf :

.'I\.

: v,,TellySmart“‘ Vor.’ Be1 dlesem Tarlf muss der Kunde monatllche-.“"-' <

‘lekosten 1n Hohe von 19 95 DM bestehend aus elner Grundgebuhr'.
"uber 9, 95 DM zuzugllch elnem Mlndestgesprachsumsatz Von 10, OO'

DM, -a.ufWen’d‘en.“ Dle daruber hlnausgehenden Verblndungsgebuhren_;'f o
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}ZWlSChen:b 15 DM und 0, 99 DM werdén néch dem_ jewelllgen Gea_
'éprachsaufkommen abgerechnet vf>: '~.“ , ‘;Af,f  ’fQ‘“iV~\
'1ﬁD1esen Tarlf bewafb dle Antragséegnerln 1nre1nef Anzelgé, we1e1 
fche eln‘uberdlmen51onales st111s1ertes welﬁes Prelsetlkett.mlt
;dér  groﬁflachlgen magentafarblgen Ankundlgung ”Monatllcheri'
fGruﬁdprels nur: 9,95 DM*“ aUSW1es .Darunter fand 51ch in deut—
,llch_ kle1nerer~rwelﬁer Schrlft auf Imagentafarbenenl Grund. der

 fH1nwe1s ,*zzgl;-monatl Mlndestumsatz 1D - M**“, an den s1ch"

‘7 ,e1n welterer Sternchentext anschloss Wegen der welteren Eln—

jzelhelten der Werbung erd auf das zu den Akten gerelchte Wer—‘  

 beblatt Bezug genommen. = . .

/

 »'D1e Antragstellerln beanstandet dle Werbung wegen der E1nbez1e—_ «f

-hung eines mlssverstandllchen ”monatllchen Mlndestumsatzes “so—- .

wie der optlschen <Ausgestaltung' alleln. des Grundprelses als“"

k’Bllckfang als Irrefuhrung uber die monatllch anfallenden leko—:

"sten Da dlese nlcht als elnheltllcher Prels ausgew1esen wur—

pdeny*verStpﬁe»dle_Antragsgegnerln, s0 melnt dle Antragstelle4  <'

'~ rin, ﬁbérdies gegen‘die'Preisangabenverordnupg."

‘VSie;hat;am123;O3;2leldie nachstéheﬁd'wiedérgegebené einstwei¥’

‘1ige-VérfﬁgUng érWi£kt§
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 (
 31 0 211/01
BESCHLUSS
'(éinstweiliée Vérfﬁgungf

  In Sachen o : | Ll AN , T
 der Mn-- MomebH ‘ges.  vertreten durch'ihre Ge-

schaftsfuhrer Jeme " T o
‘JVerfahrénsbe&ollmédhtigte§.. ’Reéhts$nwélt§ v'

gegeﬁ 5

‘die D* D_ T_\ Mc" GmbH gés-."__‘_v'ertreteh'

;“durch 1hre Geschaftsfuhrer

ZﬁStelladresséﬁ Messe CEBITL:

' Antragsgegnerin,
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 hat die Anfragstéllerin die Véraﬁésétzungen fﬁr dié naéhstehen—f
de elnstwelllge Verfugung glaubhaft gemacht durch Vorlage elnerf
Werbung der Antragsgegnerln, elner eldesstattllchen Ver81che—'
7rung sowie- welterer Unterlagen o I ‘

Auf Antrag der Antragstellerln w1rd gemaﬁ §§ 1 3':24 25 UWG'
| 91 890 936 ff.,»944 ZPO lm Wege der elnstwelllgen Verfugung,'
und zwar wegen der Drlngllchkelt ohne mundllche Verhandlung und

durch den Vor31tzenden anstelle des Prozeﬁgerlchts,,folgendes_

'»angeordnet

1!,D1e Antragsgegnerln hat es unter Androhung eines vom Gerlcht
 fir jeden Fall der Zuw1derhandlung festzusetzenden Ordnungs—-
'geldes blS zu ,500 OOO OO DM ersatzwelse Ordnungshaft -

'oder der Ordnungshaft blS zu sechs Monaten zZu unterlassen,.

im geschaftllchen Verkehr des Mobllfunks zu Zwecken des

» Wettbewerbs gegenuber Kunden oder’ Interessenten in’ bezug auf: 3“"

. den T- D1- Tarlf ”TelySmart“ nach MaBgabe der nachfolgend ab-
'_gellchteten. Werbung bllckfangmaﬁlg herausgestellt mlt derfﬂ

V.Angabe zu werben.’

*hMbnatlichér-Gruhdpreisxnurt
9,95 DM“. -
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KM 641322103

2291, monatl. Mindestumsatz 10,- DM |

™ 1
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'2.‘Dié Kosteﬁ dés Vetfahtenéfwerdénkder‘Ahtpéésgégﬁérinfaufer—

- 1égt;

| Streitwert: '500.000,00 DM.

" K81ln, den 23.03.2001
Landgericht, 31. Zivilkammer

.'DgraVQrsitzehde ‘

. Ausgefertigt’

” 51s:U;kundsbeam§er

-:depresbhéftSstelle;,-"
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BN 2

”“Nachdem’:dieﬁiAnpragsgegneriﬁ hiergegen. wWiderspruch \eiﬂgelegtfﬁ

“'hat, .beantragt die"Antfagstellerin‘nunmehr,_”
wie erkannt.
' . Die Antragsgegnerin beantragt,

: d1e e;netwelllge Verfugung' von1’23 03
2001 aufzuheben und den. auf 1hren‘Er— )
’ 'lassegerltheten‘Antrag éuruekzuwelsen? ‘f;
..Sie'ﬁeinti elne Irrefuhrﬁng eufgrund ‘der’ gewehlten Termlnologle“
eel ange31chts der ganglgen - den Verbfeuchern 1nsbesondere ven :
‘eMbbllfunkprov1dern her gelauflgen - Tarlfkonstellatlon aes mo?;
<nat11chem Grundprels und Mlndestumsatz ausgeschlossen Auch dle;
.Gestaltung der Werbung 1asse ange31chts des am Bllckfang teil=-:-
:habenden Sternchen Hlnwelses kelne Mlssverstandnlsse aufkommen
ﬂiDles'gelte um so ﬁehr;,als\es s1ch be1 den Besuchern der CeBITf
'um eln gut informlertes Publlkum handele Adas s1ch furbden heu— 
 ,en Tarlf erst nach welteren Informatlonen entschelden ‘werde. ba
eGrundgebuhr und Mlndestumsatz_nlcht zw1nge£d den.nmnatllehen

‘ Endprels darstellten, sei 1hr dle ausschlleﬁllch gesonderte

:fDarstellung der lekostenbestandtelle nlcht verwehrt._e
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Ty

'Wegen der welteren Elnzelhelten des Sach— und Streltstands w1rd

e

auf die ZWlSC‘hen den Partelen gewechselten Schrlftsatze nebst

- : Anliagen Bez_ug; genOm‘men .
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6U131/01___ o L Anlage zum Verkundungsproto-
31 0 211/01 LG KéIn ' koll vom 30.11.2001

verkundet am 30. 11 .2001

- Berghaus — Justlzsekretarm als

Urkundsbeamtin der Geschafts- C
’ stelle

OBERLANDESGERICHT KOLN
BESCHLUSS

In dem Verfahren auf Erlass einer elnstwelllgen Verfugung

d er D.T’ D“T“ MobllNet GmbH vertreten durch ihre Ge -

| Antragsgegnerih und Ber‘ufungsklégeri‘n,f

VerfahrensbevolIvméchtigter: » Rechtsanwaltm KoIn

gegen

die MMMobllfunk GmbH, ertreten durch lhre Geschaftsfuhrer m

e T Y K W PR o

’ 7 ' Antragsfellérin und: BerUfuhgsbekIégte,
: _Verfahrens”bevolIméch’tigter: o - Rééhtsariwalt“*in K6In‘, -
hat der 6. Z|V|Isenat des Oberlandesgerlchts Kéin .

\ vauf die mundhche Verhandlung vom 16.11.2001

- unter Mltwlrkung seiner Mltgheder
| Dr Schwippert, Schitze und von Hellfeld -
b'eschlo‘s/sen:"

Die Kosten des in der Hauptsache uberelnstlmmend fir erledlgt erklarten ) N
4 " Verfahrens auf Erlass einer einstweiligen Verfugung belder Instanzen hat d|e
Antragstellerln zu tragen :
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~Griinde

o Nachdem d|e Partelen das Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Verfugung in der

S 'mundl|chen Verhandlung von 16.11 2001 uberelnstlmmend in der Hauptsache fur er-

~ ledigt erklart haben, hat der Senat Iedlgllch noch gem. § 91 a ZPO Uber die Kosten
zu entscheiden. Die Kosten sind der Antragstellenn aufzuerlegen, we|I ihrem Antrag v
~ auf Zuruckwelsung der Berufung und damlt Bestatlgung der am 23.3.2001 im Be-
schlusswege ergangenen elnstwelllgen Verfugung 310 21 1/01 - bei streitigem-
_ Fortgang des Verfahrens kein Erfolg beschleden wére und es billigem Ermessen im
~ Sinne des § 91 a ZPO entsprlcht die Kosten der voraussmhthch unterlegenen Partei

aufzuerlegen , e o3 feiesh he :

’Def Antrég iv’var von Anfahg des Verfahrens an unbegriindet und hat daher nicht in
~ einem etwaigen swischenzeitlichen Wandel der Verkehrsauffassung seine Erledi-

- gung gefuriden Die éngégfiﬁené Werbung ist nicht irrefl'j'hrén'd und war dies auch im
Zeltpunkt der Antragstellung nicht. Entgegen der Behauptung der Antragstellerin er- -
wartet der Verkehr neben dem monathchen Grundprels nlcht Iedlgllch noch solche

- Kosten d|e ausschhersllch nutzungsabhanglg sind.

| Mit dem\Landgeric"ht und der Antragstel'lerih ist allerdings daVbn ausngehen dass

die Angaben in dem st|I|5|erten Prelsetlkett was auch die Antragsgegnerln nichtin
- Abrede stellt - elnen Bllckfang darstellen Das erglbt SlCh zum einen aus der Uber-

- maﬁlgen GroBe der Zahl 9, 95 und zum anderen aus der farbllchen Hervorhebung '

~ und der —nur dieses ,,Et|kett“ betreffenden - schragverlaufenden Anordnung der An- ”

gabe. Dle Angaben in d|esem Bllckfang miissen dementsprechend zutreffend sein

(val. BGH WR_P 00,1248,1251 f- ,,Computelwerbung“) Das ist indes auch der Fall.

; 'Der Verkehr versteht unter emem ,,Grundpre|s“ das Gegente|I von dem Preis, der

vom Verbrauch abhangig ist. Der Grundprels |st der Prels der aIIeln dafur gezahlt

werden muss, dass der Anschluss uberhaupt benutzungsberelt zur Verfligung steht.

Diese Vorstellung hat sich im Verkehr_lnsbesondere aufgrund des Umstandes ent-

wickelt und gefes‘tigt aass tber Jahfzehnté namlich zu Zeiteri als esin DeutSchIand /

weder Handys noch private Anbleter gab, der damals allelnlge Anbleter Deutsche

. Bundespost eben ZW|schen einem derartigen Grundprels und den verbrauchsabhén-
'glgen elgenthchen Gesprachsgebuhren unterschleden hat. Ausgehend von d|esem

{
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' “':Verkehrsverstandnls waére d|e blickfangméBig hervorgehobene Werbeangabe nur
~dann unzutreffend wenn‘der so verstandene Grundpreis tatséchlich um eben die |
- verfahrensgegensténdIlchen 10,00 DM héoher wére. Das soll nach Auffassung der
' Antragstellerln deswegen so sein, weil der Betrag von 10,00 DM auch dann bezahlt

werden muss, wenn entsprechende Gesprache nicht gefuhrt werden Das allein’

o macht den Kostenanteil von 10. 00 DM aber noch nicht zu einem Bestandteil des

Grundprelses Denn er wird in voIIem Umfange mit anfallenden Gespréchskosten
E _verrechnet Sofern der Verbraucher fur mindestens 10, 00 DM telefonlert splelt der

- Mlndestumsatz wrrtschaftllch kelne RoIIe mehr Es verblelbt dann als lekosten bei

den als Grundprels verlangten 9,95 DM. Der weitere Betrag von 10,00.DM muss ,
zwar — wie der Grundprels von 9,95 DM auch —in jedem Falle gezahlt werden. Er ist
| aber - im Gegensatz zu dem Grundpreis — nicht vom Gespréchsaufkommen unab-
héngig. Vor dlesem Hmtergrund stellt sich der verlangte Mindestumsatz in der Vor- :

- ,stellung des Verkehrs nrcht als Grundpreis dar. Diese sowie die nachfolgenden tat-

o ‘_ séchllchen Feststellungen vermag der Senat aus elgener Sachkunde zu treffen werl

‘seine Mltglleder zu den angesprochenen :Verkehrskrelsen gehoren

Der Verbraucher hatte auch zu Beginn des Verfahrens nicht die Vorstellung, der ver-
langte Grundprels erfasse auch Kosten fur Mindestumséatze. Das gilt unabhdngig von
der Frage, in welchem Umfange eln Mlndestumsatz zu Jener ‘ohnehin erst elnlge |
‘Monate zuruckllegenden Zeit in der Branche verlangt worden |st Denn schon der .

- Begriff ,,Mrndestumsatz“ macht dem durchschnittlich aufmerksamen und versténdlgen ~

: ,Verbraucher deutlich, dass es sich um einen vom Gesprachsaufkommen abhanglgen

Prersterl handelt fur den - anders als bei dem Grundprels auch Gespréche gefuhrt -

“werden kdnnen.

- Das Vorstehende gllt auch angesrchts des Umstandes dass wie es der zweite
Sternchenhlnwels besagt - nlcht samtllche Gesprache auf den Mindestumsatz ange-
rechnet werden. Denn die Antragstellerln hat nicht beanstandet, dass die Anrech-~
nung |rrefuhrend ausgelobt worden sel sondern ausschlleﬁllch dass die Grundprels-
werbung angesichts der geforderten Mlndestumsétze den Verbraucher tausche. Flr
dlesen aIIelnrgen Verfahrensgegenstand ist es aber ohne Bedeutung, ob der Minde-
~ stumsatz durch alle gefuhrten Gespréche erfillt werden kann. Im ubrrgen wird der
‘Mindestumsatz auswerslrch des zweiten Stemchenhlnwelses in weitem Umfang,.
némllch auf Inlandsgesprache ins deutsche Festnetz sowie in alle deutsche Mobll-
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: funknetze und auf dle Abfrage der elgenen Mobllbox und schhel&llch auf Rufumlel- o

4 .tungen angerechnet

‘Ohne Erfolg hat sich die Antragstellerln auf die Senatsentsche|dung vom 26.5. 2000
- JIntemet zum Festprejs“ BU 191/99) berufen. Der dort verfahrensgegenstandllche

Festprels unterscheldet sich von emem Grundprels dadurch dass er samtllche Ko- ’

SRS sten’ erfasst, die im Rahmen der angebotenen Dlenstlelstung uberhaupt anfallen

Der 'G'eg‘enstandswert fiir das -Berufungéverfahren wird wie folgt festgesetzt: ‘

1) bis zum 16.11.2001 auf o o , ' 500.000 DM
S2) -ab der tibereinstimmenden Erledigungs- ' . . o

erklarung im Termin vom 16.11.2001 auf einen . Ve
_ rBetrag, A ' , ~ zwischen 60.001 und 70.000 DM.

- Seit der uberelnstlmmenden Erledlgungserklarung der Parteien blldet d|e Summe der -
" Kosten den Gegenstandswert Dlese macht einen Betrag mnerhalb der vorstehenden_‘ .

| Spanne aus, die eine Gebuhrenstufe darstellt

(Or. Schwippert) ' (Schiitze) ~ (vonHellfeld)
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TXt/ Thl :
LANDGERICHT KOLN
_IM NAMEN DES. V()LKES
URTEIL
Yerkiindet am 26. 'A-pril‘v; 2001
L S als. Urkunasb:::::::k;::a;::chaftéste11e .
©- 310 213/00 - .

’;'In dem Verfahren ‘auf Erlass elner elnstwelllgen Verfugung -

.

E ader MmM bllfunk GmbH vertreten durch 1hre Geschafts— )

' Antragstellerln, ,

—-‘Ver-ffahrenSbevollnléiChtigte die be1 Landgerlchten zugelassenen
o _— : Rechtsanwalte der 8021etat I’“

, g.ege-n

\_dle D}T‘l Dm T_ Mm_ GmbH ‘ vertreten durch -
.1hre Geschaftsfuhrer :

.':Antragsgegrierih., .

_ .Verfahrerisb'eyol1m€;'1'c':"htig't':e ' d1e be1 Landgerlchten zugelassenen o
' PEERE Rechtsanwdlte ‘der Sozietdt: m
L m W
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B hat d1e 31 Zlv11kammer des Landgerlchts Koln

auf d1e mundllche Verhandlung vom 05 04. 2001
_"durch den ‘

" Vorsitzenden Richter am Landgerlcht m

' ~den Richter am- Landgerlcht Dr. W sow1e
d1e Rlchterln am. Landgerlcht “ :

£ u r  Rech t . er 'k’a'»_v.’n'.x__x"t"':f':

{

, ""Dle elnstwelllge Verfugung der Kammer vom 23 03 2001
’[,'— 310 211/01 - w1rd.bestatlgt. o '

' ': D1e Antragsgegnerln tragt d1e welteren Kosten des

B Verf ahrens

' Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar.

PATBESTAND:

D1e Partelen 51nd Telekommunlkatlonsunternehmen, welche MObll—”

o funknetze - dle Antragstellerln unter der Bezelchnung ,,D2“ dle“ .

Antragsgegnerln unter der Bezelchnung LD1Y - betrelben
',-Auf der vom 21 blS zum 28 Marz 2001 stattflndenden Messe ,,Ce o

- \BIT“ in Hannover stellte d1e Antragsgegnerln 1hren neuen Tarlf :

.'I\.

: v,,TellySmart“‘ Vor.’ Be1 dlesem Tarlf muss der Kunde monatllche-.“"-' <

‘lekosten 1n Hohe von 19 95 DM bestehend aus elner Grundgebuhr'.
"uber 9, 95 DM zuzugllch elnem Mlndestgesprachsumsatz Von 10, OO'

DM, -a.ufWen’d‘en.“ Dle daruber hlnausgehenden Verblndungsgebuhren_;'f o
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}ZWlSChen:b 15 DM und 0, 99 DM werdén néch dem_ jewelllgen Gea_
'éprachsaufkommen abgerechnet vf>: '~.“ , ‘;Af,f  ’fQ‘“iV~\
'1ﬁD1esen Tarlf bewafb dle Antragséegnerln 1nre1nef Anzelgé, we1e1 
fche eln‘uberdlmen51onales st111s1ertes welﬁes Prelsetlkett.mlt
;dér  groﬁflachlgen magentafarblgen Ankundlgung ”Monatllcheri'
fGruﬁdprels nur: 9,95 DM*“ aUSW1es .Darunter fand 51ch in deut—
,llch_ kle1nerer~rwelﬁer Schrlft auf Imagentafarbenenl Grund. der

 fH1nwe1s ,*zzgl;-monatl Mlndestumsatz 1D - M**“, an den s1ch"

‘7 ,e1n welterer Sternchentext anschloss Wegen der welteren Eln—

jzelhelten der Werbung erd auf das zu den Akten gerelchte Wer—‘  

 beblatt Bezug genommen. = . .

/

 »'D1e Antragstellerln beanstandet dle Werbung wegen der E1nbez1e—_ «f

-hung eines mlssverstandllchen ”monatllchen Mlndestumsatzes “so—- .

wie der optlschen <Ausgestaltung' alleln. des Grundprelses als“"

k’Bllckfang als Irrefuhrung uber die monatllch anfallenden leko—:

"sten Da dlese nlcht als elnheltllcher Prels ausgew1esen wur—

pdeny*verStpﬁe»dle_Antragsgegnerln, s0 melnt dle Antragstelle4  <'

'~ rin, ﬁbérdies gegen‘die'Preisangabenverordnupg."

‘VSie;hat;am123;O3;2leldie nachstéheﬁd'wiedérgegebené einstwei¥’

‘1ige-VérfﬁgUng érWi£kt§

Internet-Zeitschrift fliir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

. Internet-Zeltschrlft fur Rechtsmformatlk und Informatlonsrecht http //www Jurpc de

w.a.».._

 (
 31 0 211/01
BESCHLUSS
'(éinstweiliée Vérfﬁgungf

  In Sachen o : | Ll AN , T
 der Mn-- MomebH ‘ges.  vertreten durch'ihre Ge-

schaftsfuhrer Jeme " T o
‘JVerfahrénsbe&ollmédhtigte§.. ’Reéhts$nwélt§ v'

gegeﬁ 5

‘die D* D_ T_\ Mc" GmbH gés-."__‘_v'ertreteh'

;“durch 1hre Geschaftsfuhrer

ZﬁStelladresséﬁ Messe CEBITL:

' Antragsgegnerin,
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 hat die Anfragstéllerin die Véraﬁésétzungen fﬁr dié naéhstehen—f
de elnstwelllge Verfugung glaubhaft gemacht durch Vorlage elnerf
Werbung der Antragsgegnerln, elner eldesstattllchen Ver81che—'
7rung sowie- welterer Unterlagen o I ‘

Auf Antrag der Antragstellerln w1rd gemaﬁ §§ 1 3':24 25 UWG'
| 91 890 936 ff.,»944 ZPO lm Wege der elnstwelllgen Verfugung,'
und zwar wegen der Drlngllchkelt ohne mundllche Verhandlung und

durch den Vor31tzenden anstelle des Prozeﬁgerlchts,,folgendes_

'»angeordnet

1!,D1e Antragsgegnerln hat es unter Androhung eines vom Gerlcht
 fir jeden Fall der Zuw1derhandlung festzusetzenden Ordnungs—-
'geldes blS zu ,500 OOO OO DM ersatzwelse Ordnungshaft -

'oder der Ordnungshaft blS zu sechs Monaten zZu unterlassen,.

im geschaftllchen Verkehr des Mobllfunks zu Zwecken des

» Wettbewerbs gegenuber Kunden oder’ Interessenten in’ bezug auf: 3“"

. den T- D1- Tarlf ”TelySmart“ nach MaBgabe der nachfolgend ab-
'_gellchteten. Werbung bllckfangmaﬁlg herausgestellt mlt derfﬂ

V.Angabe zu werben.’

*hMbnatlichér-Gruhdpreisxnurt
9,95 DM“. -
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2291, monatl. Mindestumsatz 10,- DM |

™ 1
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'2.‘Dié Kosteﬁ dés Vetfahtenéfwerdénkder‘Ahtpéésgégﬁérinfaufer—

- 1égt;

| Streitwert: '500.000,00 DM.

" K81ln, den 23.03.2001
Landgericht, 31. Zivilkammer

.'DgraVQrsitzehde ‘

. Ausgefertigt’

” 51s:U;kundsbeam§er

-:depresbhéftSstelle;,-"
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”“Nachdem’:dieﬁiAnpragsgegneriﬁ hiergegen. wWiderspruch \eiﬂgelegtfﬁ

“'hat, .beantragt die"Antfagstellerin‘nunmehr,_”
wie erkannt.
' . Die Antragsgegnerin beantragt,

: d1e e;netwelllge Verfugung' von1’23 03
2001 aufzuheben und den. auf 1hren‘Er— )
’ 'lassegerltheten‘Antrag éuruekzuwelsen? ‘f;
..Sie'ﬁeinti elne Irrefuhrﬁng eufgrund ‘der’ gewehlten Termlnologle“
eel ange31chts der ganglgen - den Verbfeuchern 1nsbesondere ven :
‘eMbbllfunkprov1dern her gelauflgen - Tarlfkonstellatlon aes mo?;
<nat11chem Grundprels und Mlndestumsatz ausgeschlossen Auch dle;
.Gestaltung der Werbung 1asse ange31chts des am Bllckfang teil=-:-
:habenden Sternchen Hlnwelses kelne Mlssverstandnlsse aufkommen
ﬂiDles'gelte um so ﬁehr;,als\es s1ch be1 den Besuchern der CeBITf
'um eln gut informlertes Publlkum handele Adas s1ch furbden heu— 
 ,en Tarlf erst nach welteren Informatlonen entschelden ‘werde. ba
eGrundgebuhr und Mlndestumsatz_nlcht zw1nge£d den.nmnatllehen

‘ Endprels darstellten, sei 1hr dle ausschlleﬁllch gesonderte

:fDarstellung der lekostenbestandtelle nlcht verwehrt._e
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Ty

'Wegen der welteren Elnzelhelten des Sach— und Streltstands w1rd

e

auf die ZWlSC‘hen den Partelen gewechselten Schrlftsatze nebst

- : Anliagen Bez_ug; genOm‘men .
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6U131/01___ o L Anlage zum Verkundungsproto-
31 0 211/01 LG KéIn ' koll vom 30.11.2001

verkundet am 30. 11 .2001

- Berghaus — Justlzsekretarm als

Urkundsbeamtin der Geschafts- C
’ stelle

OBERLANDESGERICHT KOLN
BESCHLUSS

In dem Verfahren auf Erlass einer elnstwelllgen Verfugung

d er D.T’ D“T“ MobllNet GmbH vertreten durch ihre Ge -

| Antragsgegnerih und Ber‘ufungsklégeri‘n,f

VerfahrensbevolIvméchtigter: » Rechtsanwaltm KoIn

gegen

die MMMobllfunk GmbH, ertreten durch lhre Geschaftsfuhrer m

e T Y K W PR o

’ 7 ' Antragsfellérin und: BerUfuhgsbekIégte,
: _Verfahrens”bevolIméch’tigter: o - Rééhtsariwalt“*in K6In‘, -
hat der 6. Z|V|Isenat des Oberlandesgerlchts Kéin .

\ vauf die mundhche Verhandlung vom 16.11.2001

- unter Mltwlrkung seiner Mltgheder
| Dr Schwippert, Schitze und von Hellfeld -
b'eschlo‘s/sen:"

Die Kosten des in der Hauptsache uberelnstlmmend fir erledlgt erklarten ) N
4 " Verfahrens auf Erlass einer einstweiligen Verfugung belder Instanzen hat d|e
Antragstellerln zu tragen :
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~Griinde

o Nachdem d|e Partelen das Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Verfugung in der

S 'mundl|chen Verhandlung von 16.11 2001 uberelnstlmmend in der Hauptsache fur er-

~ ledigt erklart haben, hat der Senat Iedlgllch noch gem. § 91 a ZPO Uber die Kosten
zu entscheiden. Die Kosten sind der Antragstellenn aufzuerlegen, we|I ihrem Antrag v
~ auf Zuruckwelsung der Berufung und damlt Bestatlgung der am 23.3.2001 im Be-
schlusswege ergangenen elnstwelllgen Verfugung 310 21 1/01 - bei streitigem-
_ Fortgang des Verfahrens kein Erfolg beschleden wére und es billigem Ermessen im
~ Sinne des § 91 a ZPO entsprlcht die Kosten der voraussmhthch unterlegenen Partei

aufzuerlegen , e o3 feiesh he :

’Def Antrég iv’var von Anfahg des Verfahrens an unbegriindet und hat daher nicht in
~ einem etwaigen swischenzeitlichen Wandel der Verkehrsauffassung seine Erledi-

- gung gefuriden Die éngégfiﬁené Werbung ist nicht irrefl'j'hrén'd und war dies auch im
Zeltpunkt der Antragstellung nicht. Entgegen der Behauptung der Antragstellerin er- -
wartet der Verkehr neben dem monathchen Grundprels nlcht Iedlgllch noch solche

- Kosten d|e ausschhersllch nutzungsabhanglg sind.

| Mit dem\Landgeric"ht und der Antragstel'lerih ist allerdings daVbn ausngehen dass

die Angaben in dem st|I|5|erten Prelsetlkett was auch die Antragsgegnerln nichtin
- Abrede stellt - elnen Bllckfang darstellen Das erglbt SlCh zum einen aus der Uber-

- maﬁlgen GroBe der Zahl 9, 95 und zum anderen aus der farbllchen Hervorhebung '

~ und der —nur dieses ,,Et|kett“ betreffenden - schragverlaufenden Anordnung der An- ”

gabe. Dle Angaben in d|esem Bllckfang miissen dementsprechend zutreffend sein

(val. BGH WR_P 00,1248,1251 f- ,,Computelwerbung“) Das ist indes auch der Fall.

; 'Der Verkehr versteht unter emem ,,Grundpre|s“ das Gegente|I von dem Preis, der

vom Verbrauch abhangig ist. Der Grundprels |st der Prels der aIIeln dafur gezahlt

werden muss, dass der Anschluss uberhaupt benutzungsberelt zur Verfligung steht.

Diese Vorstellung hat sich im Verkehr_lnsbesondere aufgrund des Umstandes ent-

wickelt und gefes‘tigt aass tber Jahfzehnté namlich zu Zeiteri als esin DeutSchIand /

weder Handys noch private Anbleter gab, der damals allelnlge Anbleter Deutsche

. Bundespost eben ZW|schen einem derartigen Grundprels und den verbrauchsabhén-
'glgen elgenthchen Gesprachsgebuhren unterschleden hat. Ausgehend von d|esem

{
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' “':Verkehrsverstandnls waére d|e blickfangméBig hervorgehobene Werbeangabe nur
~dann unzutreffend wenn‘der so verstandene Grundpreis tatséchlich um eben die |
- verfahrensgegensténdIlchen 10,00 DM héoher wére. Das soll nach Auffassung der
' Antragstellerln deswegen so sein, weil der Betrag von 10,00 DM auch dann bezahlt

werden muss, wenn entsprechende Gesprache nicht gefuhrt werden Das allein’

o macht den Kostenanteil von 10. 00 DM aber noch nicht zu einem Bestandteil des

Grundprelses Denn er wird in voIIem Umfange mit anfallenden Gespréchskosten
E _verrechnet Sofern der Verbraucher fur mindestens 10, 00 DM telefonlert splelt der

- Mlndestumsatz wrrtschaftllch kelne RoIIe mehr Es verblelbt dann als lekosten bei

den als Grundprels verlangten 9,95 DM. Der weitere Betrag von 10,00.DM muss ,
zwar — wie der Grundprels von 9,95 DM auch —in jedem Falle gezahlt werden. Er ist
| aber - im Gegensatz zu dem Grundpreis — nicht vom Gespréchsaufkommen unab-
héngig. Vor dlesem Hmtergrund stellt sich der verlangte Mindestumsatz in der Vor- :

- ,stellung des Verkehrs nrcht als Grundpreis dar. Diese sowie die nachfolgenden tat-

o ‘_ séchllchen Feststellungen vermag der Senat aus elgener Sachkunde zu treffen werl

‘seine Mltglleder zu den angesprochenen :Verkehrskrelsen gehoren

Der Verbraucher hatte auch zu Beginn des Verfahrens nicht die Vorstellung, der ver-
langte Grundprels erfasse auch Kosten fur Mindestumséatze. Das gilt unabhdngig von
der Frage, in welchem Umfange eln Mlndestumsatz zu Jener ‘ohnehin erst elnlge |
‘Monate zuruckllegenden Zeit in der Branche verlangt worden |st Denn schon der .

- Begriff ,,Mrndestumsatz“ macht dem durchschnittlich aufmerksamen und versténdlgen ~

: ,Verbraucher deutlich, dass es sich um einen vom Gesprachsaufkommen abhanglgen

Prersterl handelt fur den - anders als bei dem Grundprels auch Gespréche gefuhrt -

“werden kdnnen.

- Das Vorstehende gllt auch angesrchts des Umstandes dass wie es der zweite
Sternchenhlnwels besagt - nlcht samtllche Gesprache auf den Mindestumsatz ange-
rechnet werden. Denn die Antragstellerln hat nicht beanstandet, dass die Anrech-~
nung |rrefuhrend ausgelobt worden sel sondern ausschlleﬁllch dass die Grundprels-
werbung angesichts der geforderten Mlndestumsétze den Verbraucher tausche. Flr
dlesen aIIelnrgen Verfahrensgegenstand ist es aber ohne Bedeutung, ob der Minde-
~ stumsatz durch alle gefuhrten Gespréche erfillt werden kann. Im ubrrgen wird der
‘Mindestumsatz auswerslrch des zweiten Stemchenhlnwelses in weitem Umfang,.
némllch auf Inlandsgesprache ins deutsche Festnetz sowie in alle deutsche Mobll-
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: funknetze und auf dle Abfrage der elgenen Mobllbox und schhel&llch auf Rufumlel- o

4 .tungen angerechnet

‘Ohne Erfolg hat sich die Antragstellerln auf die Senatsentsche|dung vom 26.5. 2000
- JIntemet zum Festprejs“ BU 191/99) berufen. Der dort verfahrensgegenstandllche

Festprels unterscheldet sich von emem Grundprels dadurch dass er samtllche Ko- ’

SRS sten’ erfasst, die im Rahmen der angebotenen Dlenstlelstung uberhaupt anfallen

Der 'G'eg‘enstandswert fiir das -Berufungéverfahren wird wie folgt festgesetzt: ‘

1) bis zum 16.11.2001 auf o o , ' 500.000 DM
S2) -ab der tibereinstimmenden Erledigungs- ' . . o

erklarung im Termin vom 16.11.2001 auf einen . Ve
_ rBetrag, A ' , ~ zwischen 60.001 und 70.000 DM.

- Seit der uberelnstlmmenden Erledlgungserklarung der Parteien blldet d|e Summe der -
" Kosten den Gegenstandswert Dlese macht einen Betrag mnerhalb der vorstehenden_‘ .

| Spanne aus, die eine Gebuhrenstufe darstellt

(Or. Schwippert) ' (Schiitze) ~ (vonHellfeld)
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TXt/ Thl :
LANDGERICHT KOLN
_IM NAMEN DES. V()LKES
URTEIL
Yerkiindet am 26. 'A-pril‘v; 2001
L S als. Urkunasb:::::::k;::a;::chaftéste11e .
©- 310 213/00 - .

’;'In dem Verfahren ‘auf Erlass elner elnstwelllgen Verfugung -

.

E ader MmM bllfunk GmbH vertreten durch 1hre Geschafts— )

' Antragstellerln, ,

—-‘Ver-ffahrenSbevollnléiChtigte die be1 Landgerlchten zugelassenen
o _— : Rechtsanwalte der 8021etat I’“

, g.ege-n

\_dle D}T‘l Dm T_ Mm_ GmbH ‘ vertreten durch -
.1hre Geschaftsfuhrer :

.':Antragsgegrierih., .

_ .Verfahrerisb'eyol1m€;'1'c':"htig't':e ' d1e be1 Landgerlchten zugelassenen o
' PEERE Rechtsanwdlte ‘der Sozietdt: m
L m W
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B hat d1e 31 Zlv11kammer des Landgerlchts Koln

auf d1e mundllche Verhandlung vom 05 04. 2001
_"durch den ‘

" Vorsitzenden Richter am Landgerlcht m

' ~den Richter am- Landgerlcht Dr. W sow1e
d1e Rlchterln am. Landgerlcht “ :

£ u r  Rech t . er 'k’a'»_v.’n'.x__x"t"':f':

{

, ""Dle elnstwelllge Verfugung der Kammer vom 23 03 2001
’[,'— 310 211/01 - w1rd.bestatlgt. o '

' ': D1e Antragsgegnerln tragt d1e welteren Kosten des

B Verf ahrens

' Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar.

PATBESTAND:

D1e Partelen 51nd Telekommunlkatlonsunternehmen, welche MObll—”

o funknetze - dle Antragstellerln unter der Bezelchnung ,,D2“ dle“ .

Antragsgegnerln unter der Bezelchnung LD1Y - betrelben
',-Auf der vom 21 blS zum 28 Marz 2001 stattflndenden Messe ,,Ce o

- \BIT“ in Hannover stellte d1e Antragsgegnerln 1hren neuen Tarlf :

.'I\.

: v,,TellySmart“‘ Vor.’ Be1 dlesem Tarlf muss der Kunde monatllche-.“"-' <

‘lekosten 1n Hohe von 19 95 DM bestehend aus elner Grundgebuhr'.
"uber 9, 95 DM zuzugllch elnem Mlndestgesprachsumsatz Von 10, OO'

DM, -a.ufWen’d‘en.“ Dle daruber hlnausgehenden Verblndungsgebuhren_;'f o
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}ZWlSChen:b 15 DM und 0, 99 DM werdén néch dem_ jewelllgen Gea_
'éprachsaufkommen abgerechnet vf>: '~.“ , ‘;Af,f  ’fQ‘“iV~\
'1ﬁD1esen Tarlf bewafb dle Antragséegnerln 1nre1nef Anzelgé, we1e1 
fche eln‘uberdlmen51onales st111s1ertes welﬁes Prelsetlkett.mlt
;dér  groﬁflachlgen magentafarblgen Ankundlgung ”Monatllcheri'
fGruﬁdprels nur: 9,95 DM*“ aUSW1es .Darunter fand 51ch in deut—
,llch_ kle1nerer~rwelﬁer Schrlft auf Imagentafarbenenl Grund. der

 fH1nwe1s ,*zzgl;-monatl Mlndestumsatz 1D - M**“, an den s1ch"

‘7 ,e1n welterer Sternchentext anschloss Wegen der welteren Eln—

jzelhelten der Werbung erd auf das zu den Akten gerelchte Wer—‘  

 beblatt Bezug genommen. = . .

/

 »'D1e Antragstellerln beanstandet dle Werbung wegen der E1nbez1e—_ «f

-hung eines mlssverstandllchen ”monatllchen Mlndestumsatzes “so—- .

wie der optlschen <Ausgestaltung' alleln. des Grundprelses als“"

k’Bllckfang als Irrefuhrung uber die monatllch anfallenden leko—:

"sten Da dlese nlcht als elnheltllcher Prels ausgew1esen wur—

pdeny*verStpﬁe»dle_Antragsgegnerln, s0 melnt dle Antragstelle4  <'

'~ rin, ﬁbérdies gegen‘die'Preisangabenverordnupg."

‘VSie;hat;am123;O3;2leldie nachstéheﬁd'wiedérgegebené einstwei¥’

‘1ige-VérfﬁgUng érWi£kt§
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 (
 31 0 211/01
BESCHLUSS
'(éinstweiliée Vérfﬁgungf

  In Sachen o : | Ll AN , T
 der Mn-- MomebH ‘ges.  vertreten durch'ihre Ge-

schaftsfuhrer Jeme " T o
‘JVerfahrénsbe&ollmédhtigte§.. ’Reéhts$nwélt§ v'

gegeﬁ 5

‘die D* D_ T_\ Mc" GmbH gés-."__‘_v'ertreteh'

;“durch 1hre Geschaftsfuhrer

ZﬁStelladresséﬁ Messe CEBITL:

' Antragsgegnerin,
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 hat die Anfragstéllerin die Véraﬁésétzungen fﬁr dié naéhstehen—f
de elnstwelllge Verfugung glaubhaft gemacht durch Vorlage elnerf
Werbung der Antragsgegnerln, elner eldesstattllchen Ver81che—'
7rung sowie- welterer Unterlagen o I ‘

Auf Antrag der Antragstellerln w1rd gemaﬁ §§ 1 3':24 25 UWG'
| 91 890 936 ff.,»944 ZPO lm Wege der elnstwelllgen Verfugung,'
und zwar wegen der Drlngllchkelt ohne mundllche Verhandlung und

durch den Vor31tzenden anstelle des Prozeﬁgerlchts,,folgendes_

'»angeordnet

1!,D1e Antragsgegnerln hat es unter Androhung eines vom Gerlcht
 fir jeden Fall der Zuw1derhandlung festzusetzenden Ordnungs—-
'geldes blS zu ,500 OOO OO DM ersatzwelse Ordnungshaft -

'oder der Ordnungshaft blS zu sechs Monaten zZu unterlassen,.

im geschaftllchen Verkehr des Mobllfunks zu Zwecken des

» Wettbewerbs gegenuber Kunden oder’ Interessenten in’ bezug auf: 3“"

. den T- D1- Tarlf ”TelySmart“ nach MaBgabe der nachfolgend ab-
'_gellchteten. Werbung bllckfangmaﬁlg herausgestellt mlt derfﬂ

V.Angabe zu werben.’

*hMbnatlichér-Gruhdpreisxnurt
9,95 DM“. -
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2291, monatl. Mindestumsatz 10,- DM |

™ 1

Internet-Zeitschrift fliir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

. Lo vz
PRI d P e FR =

© . Internet-Zeitschrift fur Rechté_informatik und Informationsrecht - .hftp://www.ju_rpc;de

-'ﬁjA-'rz_ R _f e EEN . Seite 4

'2.‘Dié Kosteﬁ dés Vetfahtenéfwerdénkder‘Ahtpéésgégﬁérinfaufer—

- 1égt;

| Streitwert: '500.000,00 DM.

" K81ln, den 23.03.2001
Landgericht, 31. Zivilkammer

.'DgraVQrsitzehde ‘

. Ausgefertigt’

” 51s:U;kundsbeam§er

-:depresbhéftSstelle;,-"
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”“Nachdem’:dieﬁiAnpragsgegneriﬁ hiergegen. wWiderspruch \eiﬂgelegtfﬁ

“'hat, .beantragt die"Antfagstellerin‘nunmehr,_”
wie erkannt.
' . Die Antragsgegnerin beantragt,

: d1e e;netwelllge Verfugung' von1’23 03
2001 aufzuheben und den. auf 1hren‘Er— )
’ 'lassegerltheten‘Antrag éuruekzuwelsen? ‘f;
..Sie'ﬁeinti elne Irrefuhrﬁng eufgrund ‘der’ gewehlten Termlnologle“
eel ange31chts der ganglgen - den Verbfeuchern 1nsbesondere ven :
‘eMbbllfunkprov1dern her gelauflgen - Tarlfkonstellatlon aes mo?;
<nat11chem Grundprels und Mlndestumsatz ausgeschlossen Auch dle;
.Gestaltung der Werbung 1asse ange31chts des am Bllckfang teil=-:-
:habenden Sternchen Hlnwelses kelne Mlssverstandnlsse aufkommen
ﬂiDles'gelte um so ﬁehr;,als\es s1ch be1 den Besuchern der CeBITf
'um eln gut informlertes Publlkum handele Adas s1ch furbden heu— 
 ,en Tarlf erst nach welteren Informatlonen entschelden ‘werde. ba
eGrundgebuhr und Mlndestumsatz_nlcht zw1nge£d den.nmnatllehen

‘ Endprels darstellten, sei 1hr dle ausschlleﬁllch gesonderte

:fDarstellung der lekostenbestandtelle nlcht verwehrt._e
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Ty

'Wegen der welteren Elnzelhelten des Sach— und Streltstands w1rd

e

auf die ZWlSC‘hen den Partelen gewechselten Schrlftsatze nebst

- : Anliagen Bez_ug; genOm‘men .
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6U131/01___ o L Anlage zum Verkundungsproto-
31 0 211/01 LG KéIn ' koll vom 30.11.2001

verkundet am 30. 11 .2001

- Berghaus — Justlzsekretarm als

Urkundsbeamtin der Geschafts- C
’ stelle

OBERLANDESGERICHT KOLN
BESCHLUSS

In dem Verfahren auf Erlass einer elnstwelllgen Verfugung

d er D.T’ D“T“ MobllNet GmbH vertreten durch ihre Ge -

| Antragsgegnerih und Ber‘ufungsklégeri‘n,f

VerfahrensbevolIvméchtigter: » Rechtsanwaltm KoIn

gegen

die MMMobllfunk GmbH, ertreten durch lhre Geschaftsfuhrer m

e T Y K W PR o

’ 7 ' Antragsfellérin und: BerUfuhgsbekIégte,
: _Verfahrens”bevolIméch’tigter: o - Rééhtsariwalt“*in K6In‘, -
hat der 6. Z|V|Isenat des Oberlandesgerlchts Kéin .

\ vauf die mundhche Verhandlung vom 16.11.2001

- unter Mltwlrkung seiner Mltgheder
| Dr Schwippert, Schitze und von Hellfeld -
b'eschlo‘s/sen:"

Die Kosten des in der Hauptsache uberelnstlmmend fir erledlgt erklarten ) N
4 " Verfahrens auf Erlass einer einstweiligen Verfugung belder Instanzen hat d|e
Antragstellerln zu tragen :

Internet-Zeitschrift fliir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

,|nterhét-Zeitschrift*‘fu;:Rec'hts‘informétik und ]nformations_re;:ht - http://www.jufpc.dé
~Griinde

o Nachdem d|e Partelen das Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Verfugung in der

S 'mundl|chen Verhandlung von 16.11 2001 uberelnstlmmend in der Hauptsache fur er-

~ ledigt erklart haben, hat der Senat Iedlgllch noch gem. § 91 a ZPO Uber die Kosten
zu entscheiden. Die Kosten sind der Antragstellenn aufzuerlegen, we|I ihrem Antrag v
~ auf Zuruckwelsung der Berufung und damlt Bestatlgung der am 23.3.2001 im Be-
schlusswege ergangenen elnstwelllgen Verfugung 310 21 1/01 - bei streitigem-
_ Fortgang des Verfahrens kein Erfolg beschleden wére und es billigem Ermessen im
~ Sinne des § 91 a ZPO entsprlcht die Kosten der voraussmhthch unterlegenen Partei

aufzuerlegen , e o3 feiesh he :

’Def Antrég iv’var von Anfahg des Verfahrens an unbegriindet und hat daher nicht in
~ einem etwaigen swischenzeitlichen Wandel der Verkehrsauffassung seine Erledi-

- gung gefuriden Die éngégfiﬁené Werbung ist nicht irrefl'j'hrén'd und war dies auch im
Zeltpunkt der Antragstellung nicht. Entgegen der Behauptung der Antragstellerin er- -
wartet der Verkehr neben dem monathchen Grundprels nlcht Iedlgllch noch solche

- Kosten d|e ausschhersllch nutzungsabhanglg sind.

| Mit dem\Landgeric"ht und der Antragstel'lerih ist allerdings daVbn ausngehen dass

die Angaben in dem st|I|5|erten Prelsetlkett was auch die Antragsgegnerln nichtin
- Abrede stellt - elnen Bllckfang darstellen Das erglbt SlCh zum einen aus der Uber-

- maﬁlgen GroBe der Zahl 9, 95 und zum anderen aus der farbllchen Hervorhebung '

~ und der —nur dieses ,,Et|kett“ betreffenden - schragverlaufenden Anordnung der An- ”

gabe. Dle Angaben in d|esem Bllckfang miissen dementsprechend zutreffend sein

(val. BGH WR_P 00,1248,1251 f- ,,Computelwerbung“) Das ist indes auch der Fall.

; 'Der Verkehr versteht unter emem ,,Grundpre|s“ das Gegente|I von dem Preis, der

vom Verbrauch abhangig ist. Der Grundprels |st der Prels der aIIeln dafur gezahlt

werden muss, dass der Anschluss uberhaupt benutzungsberelt zur Verfligung steht.

Diese Vorstellung hat sich im Verkehr_lnsbesondere aufgrund des Umstandes ent-

wickelt und gefes‘tigt aass tber Jahfzehnté namlich zu Zeiteri als esin DeutSchIand /

weder Handys noch private Anbleter gab, der damals allelnlge Anbleter Deutsche

. Bundespost eben ZW|schen einem derartigen Grundprels und den verbrauchsabhén-
'glgen elgenthchen Gesprachsgebuhren unterschleden hat. Ausgehend von d|esem

{
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' “':Verkehrsverstandnls waére d|e blickfangméBig hervorgehobene Werbeangabe nur
~dann unzutreffend wenn‘der so verstandene Grundpreis tatséchlich um eben die |
- verfahrensgegensténdIlchen 10,00 DM héoher wére. Das soll nach Auffassung der
' Antragstellerln deswegen so sein, weil der Betrag von 10,00 DM auch dann bezahlt

werden muss, wenn entsprechende Gesprache nicht gefuhrt werden Das allein’

o macht den Kostenanteil von 10. 00 DM aber noch nicht zu einem Bestandteil des

Grundprelses Denn er wird in voIIem Umfange mit anfallenden Gespréchskosten
E _verrechnet Sofern der Verbraucher fur mindestens 10, 00 DM telefonlert splelt der

- Mlndestumsatz wrrtschaftllch kelne RoIIe mehr Es verblelbt dann als lekosten bei

den als Grundprels verlangten 9,95 DM. Der weitere Betrag von 10,00.DM muss ,
zwar — wie der Grundprels von 9,95 DM auch —in jedem Falle gezahlt werden. Er ist
| aber - im Gegensatz zu dem Grundpreis — nicht vom Gespréchsaufkommen unab-
héngig. Vor dlesem Hmtergrund stellt sich der verlangte Mindestumsatz in der Vor- :

- ,stellung des Verkehrs nrcht als Grundpreis dar. Diese sowie die nachfolgenden tat-

o ‘_ séchllchen Feststellungen vermag der Senat aus elgener Sachkunde zu treffen werl

‘seine Mltglleder zu den angesprochenen :Verkehrskrelsen gehoren

Der Verbraucher hatte auch zu Beginn des Verfahrens nicht die Vorstellung, der ver-
langte Grundprels erfasse auch Kosten fur Mindestumséatze. Das gilt unabhdngig von
der Frage, in welchem Umfange eln Mlndestumsatz zu Jener ‘ohnehin erst elnlge |
‘Monate zuruckllegenden Zeit in der Branche verlangt worden |st Denn schon der .

- Begriff ,,Mrndestumsatz“ macht dem durchschnittlich aufmerksamen und versténdlgen ~

: ,Verbraucher deutlich, dass es sich um einen vom Gesprachsaufkommen abhanglgen

Prersterl handelt fur den - anders als bei dem Grundprels auch Gespréche gefuhrt -

“werden kdnnen.

- Das Vorstehende gllt auch angesrchts des Umstandes dass wie es der zweite
Sternchenhlnwels besagt - nlcht samtllche Gesprache auf den Mindestumsatz ange-
rechnet werden. Denn die Antragstellerln hat nicht beanstandet, dass die Anrech-~
nung |rrefuhrend ausgelobt worden sel sondern ausschlleﬁllch dass die Grundprels-
werbung angesichts der geforderten Mlndestumsétze den Verbraucher tausche. Flr
dlesen aIIelnrgen Verfahrensgegenstand ist es aber ohne Bedeutung, ob der Minde-
~ stumsatz durch alle gefuhrten Gespréche erfillt werden kann. Im ubrrgen wird der
‘Mindestumsatz auswerslrch des zweiten Stemchenhlnwelses in weitem Umfang,.
némllch auf Inlandsgesprache ins deutsche Festnetz sowie in alle deutsche Mobll-
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: funknetze und auf dle Abfrage der elgenen Mobllbox und schhel&llch auf Rufumlel- o

4 .tungen angerechnet

‘Ohne Erfolg hat sich die Antragstellerln auf die Senatsentsche|dung vom 26.5. 2000
- JIntemet zum Festprejs“ BU 191/99) berufen. Der dort verfahrensgegenstandllche

Festprels unterscheldet sich von emem Grundprels dadurch dass er samtllche Ko- ’

SRS sten’ erfasst, die im Rahmen der angebotenen Dlenstlelstung uberhaupt anfallen

Der 'G'eg‘enstandswert fiir das -Berufungéverfahren wird wie folgt festgesetzt: ‘

1) bis zum 16.11.2001 auf o o , ' 500.000 DM
S2) -ab der tibereinstimmenden Erledigungs- ' . . o

erklarung im Termin vom 16.11.2001 auf einen . Ve
_ rBetrag, A ' , ~ zwischen 60.001 und 70.000 DM.

- Seit der uberelnstlmmenden Erledlgungserklarung der Parteien blldet d|e Summe der -
" Kosten den Gegenstandswert Dlese macht einen Betrag mnerhalb der vorstehenden_‘ .

| Spanne aus, die eine Gebuhrenstufe darstellt

(Or. Schwippert) ' (Schiitze) ~ (vonHellfeld)
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TXt/ Thl :
LANDGERICHT KOLN
_IM NAMEN DES. V()LKES
URTEIL
Yerkiindet am 26. 'A-pril‘v; 2001
L S als. Urkunasb:::::::k;::a;::chaftéste11e .
©- 310 213/00 - .

’;'In dem Verfahren ‘auf Erlass elner elnstwelllgen Verfugung -

.

E ader MmM bllfunk GmbH vertreten durch 1hre Geschafts— )

' Antragstellerln, ,

—-‘Ver-ffahrenSbevollnléiChtigte die be1 Landgerlchten zugelassenen
o _— : Rechtsanwalte der 8021etat I’“

, g.ege-n

\_dle D}T‘l Dm T_ Mm_ GmbH ‘ vertreten durch -
.1hre Geschaftsfuhrer :

.':Antragsgegrierih., .

_ .Verfahrerisb'eyol1m€;'1'c':"htig't':e ' d1e be1 Landgerlchten zugelassenen o
' PEERE Rechtsanwdlte ‘der Sozietdt: m
L m W
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B hat d1e 31 Zlv11kammer des Landgerlchts Koln

auf d1e mundllche Verhandlung vom 05 04. 2001
_"durch den ‘

" Vorsitzenden Richter am Landgerlcht m

' ~den Richter am- Landgerlcht Dr. W sow1e
d1e Rlchterln am. Landgerlcht “ :

£ u r  Rech t . er 'k’a'»_v.’n'.x__x"t"':f':

{

, ""Dle elnstwelllge Verfugung der Kammer vom 23 03 2001
’[,'— 310 211/01 - w1rd.bestatlgt. o '

' ': D1e Antragsgegnerln tragt d1e welteren Kosten des

B Verf ahrens

' Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar.

PATBESTAND:

D1e Partelen 51nd Telekommunlkatlonsunternehmen, welche MObll—”

o funknetze - dle Antragstellerln unter der Bezelchnung ,,D2“ dle“ .

Antragsgegnerln unter der Bezelchnung LD1Y - betrelben
',-Auf der vom 21 blS zum 28 Marz 2001 stattflndenden Messe ,,Ce o

- \BIT“ in Hannover stellte d1e Antragsgegnerln 1hren neuen Tarlf :

.'I\.

: v,,TellySmart“‘ Vor.’ Be1 dlesem Tarlf muss der Kunde monatllche-.“"-' <

‘lekosten 1n Hohe von 19 95 DM bestehend aus elner Grundgebuhr'.
"uber 9, 95 DM zuzugllch elnem Mlndestgesprachsumsatz Von 10, OO'

DM, -a.ufWen’d‘en.“ Dle daruber hlnausgehenden Verblndungsgebuhren_;'f o
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}ZWlSChen:b 15 DM und 0, 99 DM werdén néch dem_ jewelllgen Gea_
'éprachsaufkommen abgerechnet vf>: '~.“ , ‘;Af,f  ’fQ‘“iV~\
'1ﬁD1esen Tarlf bewafb dle Antragséegnerln 1nre1nef Anzelgé, we1e1 
fche eln‘uberdlmen51onales st111s1ertes welﬁes Prelsetlkett.mlt
;dér  groﬁflachlgen magentafarblgen Ankundlgung ”Monatllcheri'
fGruﬁdprels nur: 9,95 DM*“ aUSW1es .Darunter fand 51ch in deut—
,llch_ kle1nerer~rwelﬁer Schrlft auf Imagentafarbenenl Grund. der

 fH1nwe1s ,*zzgl;-monatl Mlndestumsatz 1D - M**“, an den s1ch"

‘7 ,e1n welterer Sternchentext anschloss Wegen der welteren Eln—

jzelhelten der Werbung erd auf das zu den Akten gerelchte Wer—‘  

 beblatt Bezug genommen. = . .

/

 »'D1e Antragstellerln beanstandet dle Werbung wegen der E1nbez1e—_ «f

-hung eines mlssverstandllchen ”monatllchen Mlndestumsatzes “so—- .

wie der optlschen <Ausgestaltung' alleln. des Grundprelses als“"

k’Bllckfang als Irrefuhrung uber die monatllch anfallenden leko—:

"sten Da dlese nlcht als elnheltllcher Prels ausgew1esen wur—

pdeny*verStpﬁe»dle_Antragsgegnerln, s0 melnt dle Antragstelle4  <'

'~ rin, ﬁbérdies gegen‘die'Preisangabenverordnupg."

‘VSie;hat;am123;O3;2leldie nachstéheﬁd'wiedérgegebené einstwei¥’

‘1ige-VérfﬁgUng érWi£kt§

Internet-Zeitschrift fliir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

. Internet-Zeltschrlft fur Rechtsmformatlk und Informatlonsrecht http //www Jurpc de

w.a.».._

 (
 31 0 211/01
BESCHLUSS
'(éinstweiliée Vérfﬁgungf

  In Sachen o : | Ll AN , T
 der Mn-- MomebH ‘ges.  vertreten durch'ihre Ge-

schaftsfuhrer Jeme " T o
‘JVerfahrénsbe&ollmédhtigte§.. ’Reéhts$nwélt§ v'

gegeﬁ 5

‘die D* D_ T_\ Mc" GmbH gés-."__‘_v'ertreteh'

;“durch 1hre Geschaftsfuhrer

ZﬁStelladresséﬁ Messe CEBITL:

' Antragsgegnerin,
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 hat die Anfragstéllerin die Véraﬁésétzungen fﬁr dié naéhstehen—f
de elnstwelllge Verfugung glaubhaft gemacht durch Vorlage elnerf
Werbung der Antragsgegnerln, elner eldesstattllchen Ver81che—'
7rung sowie- welterer Unterlagen o I ‘

Auf Antrag der Antragstellerln w1rd gemaﬁ §§ 1 3':24 25 UWG'
| 91 890 936 ff.,»944 ZPO lm Wege der elnstwelllgen Verfugung,'
und zwar wegen der Drlngllchkelt ohne mundllche Verhandlung und

durch den Vor31tzenden anstelle des Prozeﬁgerlchts,,folgendes_

'»angeordnet

1!,D1e Antragsgegnerln hat es unter Androhung eines vom Gerlcht
 fir jeden Fall der Zuw1derhandlung festzusetzenden Ordnungs—-
'geldes blS zu ,500 OOO OO DM ersatzwelse Ordnungshaft -

'oder der Ordnungshaft blS zu sechs Monaten zZu unterlassen,.

im geschaftllchen Verkehr des Mobllfunks zu Zwecken des

» Wettbewerbs gegenuber Kunden oder’ Interessenten in’ bezug auf: 3“"

. den T- D1- Tarlf ”TelySmart“ nach MaBgabe der nachfolgend ab-
'_gellchteten. Werbung bllckfangmaﬁlg herausgestellt mlt derfﬂ

V.Angabe zu werben.’

*hMbnatlichér-Gruhdpreisxnurt
9,95 DM“. -
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| Streitwert: '500.000,00 DM.

" K81ln, den 23.03.2001
Landgericht, 31. Zivilkammer

.'DgraVQrsitzehde ‘
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”“Nachdem’:dieﬁiAnpragsgegneriﬁ hiergegen. wWiderspruch \eiﬂgelegtfﬁ

“'hat, .beantragt die"Antfagstellerin‘nunmehr,_”
wie erkannt.
' . Die Antragsgegnerin beantragt,

: d1e e;netwelllge Verfugung' von1’23 03
2001 aufzuheben und den. auf 1hren‘Er— )
’ 'lassegerltheten‘Antrag éuruekzuwelsen? ‘f;
..Sie'ﬁeinti elne Irrefuhrﬁng eufgrund ‘der’ gewehlten Termlnologle“
eel ange31chts der ganglgen - den Verbfeuchern 1nsbesondere ven :
‘eMbbllfunkprov1dern her gelauflgen - Tarlfkonstellatlon aes mo?;
<nat11chem Grundprels und Mlndestumsatz ausgeschlossen Auch dle;
.Gestaltung der Werbung 1asse ange31chts des am Bllckfang teil=-:-
:habenden Sternchen Hlnwelses kelne Mlssverstandnlsse aufkommen
ﬂiDles'gelte um so ﬁehr;,als\es s1ch be1 den Besuchern der CeBITf
'um eln gut informlertes Publlkum handele Adas s1ch furbden heu— 
 ,en Tarlf erst nach welteren Informatlonen entschelden ‘werde. ba
eGrundgebuhr und Mlndestumsatz_nlcht zw1nge£d den.nmnatllehen

‘ Endprels darstellten, sei 1hr dle ausschlleﬁllch gesonderte

:fDarstellung der lekostenbestandtelle nlcht verwehrt._e
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'Wegen der welteren Elnzelhelten des Sach— und Streltstands w1rd

e

auf die ZWlSC‘hen den Partelen gewechselten Schrlftsatze nebst

- : Anliagen Bez_ug; genOm‘men .
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